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1 EINLEITUNG 

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 ist die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) in Österreich bereits seit 17 Jahren in Umsetzung. In Niederösterreich wurden 
2.782 km2 oder ca. 14,5% der Landesfläche als FFH-Gebiete ausgewiesen, die dem Schutz von 
Arten und Lebensraumtypen der Anhänge der FFH-RL dienen.  

Die ersten Jahre der Umsetzung waren durch gewisse Datendefizite – gerade auch in Bezug auf 
die aquatischen Schutzgüter – geprägt. In der letzten Zeit hat sich das Wissen über die Faunistik 
der heimischen Arten deutlich verdichtet. Dazu tragen einerseits systematische Befischungsdaten 
bei, die im Zuge von Monitoringaktivitäten zur Wasserrahmenrichtlinie erhoben wurden. 
Andererseits bestehen umfangreiche Montoringergebnisse aus LIFE-Projekten, die ja einen 
starken Schwerpunkt im Gewässerbereich aufweisen. Als niederösterreichsches Spezifikum liegen 
zusätzlich zahlreiche Befischungsergebnisse aus der so genannten „Fischartenkartierung“ vor, die 
seit vielen Jahren von Niederösterreichischen Landesfischereiverband beauftragt werden. 

In den letzten Jahren unterliegen die Bestände der heimischen Fischarten im Spannungsfeld 
intensivierter bzw. andauernder Gewässernutzungen einerseits und forcierter Bemühungen für 
Verbesserungen der Fischlebensräume andererseits, einem deutlichen zeitlichen Wandel. Daher 
ist der aktuelle Zeitpunkt gut gewählt, um mit der gegenständlichen Studie das 
Naturschutzmanagement der durch die FFH-Richtlinie der europäischen Union geschützten Fisch- 
und Neunaugenarten auf eine solide Datenbasis zu stellen.  

In der gegenständlichen Studie werden die Verbreitung und Bestände der 27 in Niederösterreich 
vorkommenden Fischarten der Anhänge II, IV und V der FFH-RL bearbeitet. Dazu wird eine 
bestmögliche Vollständigkeit aller verfügbaren Daten seit 1999 angestrebt. Für im Zuge der „EU-
Osterweiterung“ im Jahr 2004 neu in die Anhänge der FFH-RL aufgenommenen Arten 
(Gymnocephalus baloni, Gobio kessleri, Pelecus cultratus, Umbra krameri) werden Methoden zur 
Bewertung des lokalen Erhaltungszustandes erarbeitet.  

Basierend auf diesen Informationen werden die bestehenden Standarddatenbögen und 
Managementpläne der FFH-Gebiete überprüft und es werden ggf. Korrekturvorschläge erarbeitet. 
Schließlich werden Datendefizite verortet und Vorschläge für ein praktikables Monitoring-
Programm werden erbracht.  

Für eine – ggf. auch für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen geeignete – Darstellung der 
einzelnen Arten werden die Ergebnisse zusätzlich in Form von Steckbriefen aller FFH-Fischarten 
dargestellt.  

 

In diesem Bericht wird der Begriff „Fische“ auch als Überbegriff für Neunaugen verwendet, damit 
nicht immer auf „Fische und Neunaugen“ Bezug genommen werden muss. 

 



ezb-TB Zauner GmbH Basisdatenerhebung FFH-relevanter Fische in NÖ 
 

 6

Danksagung 

Für das zur Verfügung stellen der Daten aus der Fischartenkartierung sind wir dem NÖ 
Landesfischereiverband, namentlich Herrn Landesfischermeister Dr. Anton Öckher und Herrn 
Geschäftsführer Karl Gravogl, zu großem Dank verpflichtet, für die Daten aus der „GZÜV“ der 
WA2, namentlich Herrn Dr. Gerhard Käfel.  

Darüber hinaus hat eine hohe Zahl weiterer Personen diese Arbeit mit Funddaten, Literatur oder 
anderen Hinweisen unterstützt. Dafür danken wir: Arno Aschauer, Christian Bauer, Christian 
Baumgartner, Alfred Benesch, Klaus Berg, Jürgen Eberstaller, Thomas Ellmauer, Christian 
Frangez, Thomas Friedrich, Georg Fürnweger, Clemens Gumpinger, Stefan Guttmann, Gertrud 
Haidvogl, Manuel Hinterhofer, Georg Holzer, Pavel Jurajda, Gerhard Käfel, Hubert Keckeis, Jan 
Köck, Robert Konecny, Erhard Kraus, Stanislav Lusk, Leitner Markus, Andreas Melcher, Christian 
Mitterlehner, Dirk Neumann, Thomas Ofenböck, Peter Pinka, Georg Rakowitz, Michael Schauer, 
Michael Schabuss, Berharnd Schmall, Christian Scheder, Thomas Spindler, Herbert Szinovatz, 
Günter Unfer, Josef Wanzenböck, Helmut Wellendorf, Christian Wiesner, Andreas Zitek und Horst 
Zornig. 



ezb-TB Zauner GmbH Basisdatenerhebung FFH-relevanter Fische in NÖ 

 

 7

2 DATENGRUNDLAGE UND METHODIK 

Im Folgenden werden Grundsätze dargelegt, die der Datenrecherche bzw. Bearbeitung zugrunde 
gelegt wurden. Die beschriebenen Datenfelder und Einstufungen finden sich in dem GIS-Projekt 
wieder, das dem Auftraggeber getrennt in digitaler Form übermittelt wird.  

 

Berücksichtigte Arten 

In Summe wurden 27 Fisch- und Neunaugenarten der FFH-Anhänge berücksichtigt. Darunter 
finden sich 19 „alte“ Anhang II Arten, 4 Anhang II Arten, die mit der EU-Osterweiterung dazu 
gekommen sind, sowie 4 Arten, die nur im Anhang V gelistet sind.  

Im Anhang IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) 
ist nur eine in Niederösterreich vorkommende Art gelistet (Gymnocephalus baloni).  

 

Tabelle 1: Berücksichtigte Arte n mit lateinischem Namen entsprechend FFH-Richtlinie, aktuellem 
wissenschaftlichem Namen nach K OTTELAT & FREYHOF (2007), Abkürzung, Gefährdungsgrad nach 
österr. Roter Liste (W OLFRAM & MIKSCHI, 2007; CR: critically endangered, EN: endangered, VU: 
vulnerable, NT: near threatened, LC: least concern) und Anhänge der FFH-RL.  

Taxon lt. FFH-RL Aktueller Wiss. Name Aktueller Dt. Name Abk. RL AT Anhang

Anhang II Arten  

Aspius aspius - Schied As.as EN II,V 

Barbus peloponnesius Barbus balcanicus Semling, Hundsbarbe Ba.pe CR II,V 

Chalcalburnus chalcoides mento Alburnus mento Seelaube Ch.ch LC II 

Cobitis taenia Cobitis elongatoides Steinbeißer Co.ta VU II 

Cottus gobio - Koppe Co.go NT II 

Eudontomyzon mariae - Ukrain. Bachneunauge Eu.ma VU II 

Gobio albipinnatus Romanogobio vladykovy Weißflossengründling Go.al LC II 

Gobio uranoscopus Romanogobio uranoscopus Steingreßling Go.ur CR II 

Gymnocephalus schraetser - Schrätzer Gy.sc VU II,V 

Hucho hucho - Huchen Hu.hu EN II,V 

Lampetra planeri - Bachneunauge La.pl EN II 

Leuciscus souffia agassizi Telestes souffia Strömer Le.so EN II 

Misgurnus fossilis - Schlammpeitzger Mi.fo CR II 

Rhodeus sericeus Rhodeus amarus Bitterling Rh.se VU II 

Rutilus frisii meidingeri Rutilus meidingeri Perlfisch Ru.fr EN II,V 

Rutilus pigus virgo Rutilus virgo Frauennerfling Ru.pi EN II,V 

Sabanejewia aurata Sabanejewia balcanica Goldsteinbeißer Sa.au EN II 

Zingel streber - Streber Zi.st EN II 

Zingel zingel - Zingel Zi.zi VU II,V 

Anhang II Arten seit der Osterweiterung 

Gobio kessleri Romanogobio kesslerii Kessler-Gründling Go.ke EN II 

Pelecus cultratus - Sichling Pe.cu NT II,V 

Gymnocephalus baloni - Donaukaulbarsch Gy.ba VU II,IV 

Umbra krameri - Hundsfisch Um.kr CR II 

Anhang V Arten 

Acipenser ruthenus - Sterlet Ac.ru CR V 

Barbus barbus - Barbe Ba.ba NT V 

Coregonus sp.  Renke Co.sp - V 

Thymallus thymallus - Äsche Th.th VU V 
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In Abbildung 1 ist die Zahl von Individuen bzw. Datensätzen (Stellen bzw. Befischungstermine pro 
FFH-Art) dargestellt, die in die Datenbank eingearbeitet wurden. Insgesamt liegen ab dem Jahr 
1999 Daten von über 77.000 Individuen von FFH-Arten und ca. 2.266 Datensätzen vor. Zusätzlich 
wurden knapp 11.000 Individuen und 345 Datensätze aus der Zeit davor eingearbeitet.  

Von der Koppe liegt mit mehr als 35.000 Individuen und 600 Datensätzen die umfangreichste 
Datenbasis vor, gefolgt von den Anhang V Arten Barbe und Äsche. Vom Semling konnte nach 
1998 nur ein Individuum recherchiert werden.  

Bei Arten, die häufig als Einzelindividuen nachgewiesen werden bzw. bei denen einige 
Anglerfänge (in der Regel Einzelfänge) eingearbeitet wurden (z.B. Huchen, Zingel, Frauennerfling, 
Perlfisch) liegt die Anzahl der Datensätze näher bei der Anzahl von Individuen als bei überwiegend 
im Rahmen von Bestandserhebungen nachgewiesenen Arten. 
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Abbildung 1: Gesamtzahl der Individuen (exkl. qualitativer Angaben) sowie Datensätze ( �§ Stellen), die 
pro Schutzgut berücksichtigt wurden. Nur Daten nach 1998. Abkürzungen siehe Tabelle 1.  

 

Zeit 

Grundsätzlich wurden Daten seit 1999 recherchiert. Fallweise wurden auch ältere Daten mit 
einbezogen, insbesondere bei sehr seltenen oder zwischenzeitlich verschollenen Fischarten (z.B. 
Steingressling, Kesslergründling, Perlfisch, Semling). Fallweise wird auch auf historische 
Vorkommen eingegangen.  

Bei den Kartendartstellungen werden die Daten zeitlich nach FFH-Berichtsphasen gegliedert:  

- vor 2001 

- 2001-2006 

- 2007-2012 

Die zeitliche Aufteilung der eingearbeiteten Daten stellt sich wie in Abbildung 2 dar. Als Datensatz 
ist dabei ein Nachweis pro Art und Stelle und/oder Befischungstermin zu verstehen. 
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Abbildung 2: Gesamtzahl der Individuen (exkl. qualitativer Angaben) sowie Datensätze, die pro Jahr 
berücksichtigt wurden. Alle Schutzgüter. 

 

Gebietsbezug 

Als für die FFH-Gebiete unmittelbar räumlich relevant wurden Funde klassifiziert, die einen 
direkten oder indirekten Gebietsbezug aufweisen.  

Direkt: Fund liegt innerhalb einer FFH- Gebietsgrenze 

Indirekt: Fund liegt am Rand der Gebietsgrenze, z.B. am gegenüber liegenden Ufer, im selben 
Donaustauraum außerhalb des Gebietes oder in einem Nebengewässer der Donau außerhalb der 
Gebietsgrenze 

Beispiel: Das Unterwasser KW Melk bis in etwa Höhe der Pielachmündung liegt im Gebiet 
„Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse“. Funde in dieser Donaustrecke sind indirekt aber 
genauso für das stromab angrenzende Gebiet „Wachau“ relevant, weil Fische ungehindert 
zwischen diesen Gebietsteilen wechseln können (und dies nachweislich auch häufig tun; 
FRANGEZ ET AL. 2009).  

Insgesamt zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Daten aus FFH-Gebieten stammt. Davon 
ausgenommen sind vor allem häufige bzw. weit verbreitete Arten wie Cottus gobio oder Thymallus 
thymallus. Falls – wie vor allem bei Cobitis taenia und Leuciscus souffia zu erkennen – deutlich 
geringere Anteile der Individuen als Anteile von Datensätzen (�§ Fundstellen) in den FFH-Gebieten 
liegen, so deutet das darauf hin, dass Lebensräume mit hoher Abundanz dieser Arten außerhalb 
von Gebietsgrenzen liegen. Umgekehrt sind vor allem bei den typischen Donauarten fast 
durchwegs Anteile von über 80% zu erkennen.  

Grundsätzlich lässt diese Datenstruktur auf eine gute Abdeckung der wichtigen Lebensräume der 
FFH-Arten mit FFH-Gebieten schließen, was für eine fachlich zielführende Abgrenzung der FFH-
Gebiete spricht. Einzuschränken ist dabei, dass die hohen Anteile bei einer Reihe von Arten auch 
auf eine höhere Bearbeitungsdichte (sowohl der Bestandserhebungen als auch der Recherchen 
für ggst. Studie) in den FFH-Gebieten als außerhalb zurück zu führen sind, etwa umfangreiche 
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Erhebungen im Zuge von Life-Projekten. Andere umfangreiche Datenquellen wie die 
Fischartenkartierungen oder die GZÜV-Daten sind hingegen von den Gebietsgrenzen unabhängig.  
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Abbildung 3: Anteil der Datensätze bzw. der Individue n, die einen direkten ode r indirekten Bezug zu 
einem FFH-Gebiet haben. Abkürzungen siehe Tabelle 1. 

 

Land/Bundesland 

Funde nahe der Grenze zu Niederösterreich in den Bundesländern Oberösterreich, Burgenland, 
Wien und Steiermark sowie in den Nachbarländern Tschechien und Slowakei wurden 
eingearbeitet, wenn diese auch für NÖ direkt gültig sind oder zumindest relevant sind. Dies trifft 
z.B. eindeutig dann zu, wenn ein Fund am gegenüber liegenden Ufer gelang, aber auch in einem 
Grenzgewässer wenige km außerhalb Niederösterreichs.  

Bei sehr seltenen Arten werden auch Funde einige Kilometer von der Grenze entfernt 
berücksichtigt, um das Verbreitungsgebiet charakterisieren zu können. 

 

Positionsangaben 

Je nach Quelle wurden Positionsangaben der Funde mit unterschiedlicher Genauigkeit wie folgt 
eingestuft: 

x   Fundpunkt exakt (z.B. am Fundort mit GPS eingemessen) 

m Mitte einer Befischungsstrecke (bei Watstrecken meist ca. 50-200m lang, bei 
 Streifenbefischungen meist wenige km) 

e   Ende einer Befischungsstrecke stromab 

a   Anfang einer Befischungsstrecke stromauf 

l   ca. Mitte bei umfangreichem Projekt 
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o   ca. rekonstruiert aus Ortsangabe (i.d. Regel in der ÖK50 eingemessen) 

?   Genauigkeit unbekannt 
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Abbildung 4: Lage aller Befischungs- bzw. Fundpunkte (graue Punkte). Grün: FFH-Gebiete.  

 

Bioregionen 

Bei der Beschreibung der räumlichen Verteilung von Fischbeständen in Niederösterreich wird 
fallweise auf die so genannten Fischbioregionen (nach HAUNSCHMID ET AL., 2006) zurückgegriffen. 
In Niederösterreich liegen Anteile folgender Fischbioregionen (siehe Abbildung 5):  

- Unvergletscherte Zentralalpen und deren Ausläufer 

- Östliche Flach- und Hügelländer, Grazer Feld 

- Bayer. Österreichisches Alpenvorland und Flysch 

- Kalkvoralpen und Nördliche Kalkhochalpen 

- Granit u. Gneisgebiet der böhm. Masse 
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Abbildung 5: Fischbioregionen in Österreich. Aus: BMLFUW (Hrsg., 2010).   

 

Datenquellen 

GZÜV: Nachweis im Zuge des Messprogramms Wasserrahmenrichtlinie (siehe Kapitel Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

FAK: Niederösterreichische Fischartenkartierung 

Life: Monitoring von Life-Projekten (alle in Niederösterreich mit Gewässer-/Fischbezug 
berücksichtigt) 

Projekt: Div. Projekte, z.B. Beweissicherungen, UVEs etc.  

Wiss. Literatur : Wissenschaftliche Literatur 

Anglerfang / Sichtung: Sichtung einer Art oder Anglerfang, v. a. bei großwüchsigen Arten wie 
Hucho hucho oder Rutilus pigus virgo  

Die Datenbasis gliedert sich diesbezüglich wie in Abbildung 6 auf. Als Datensatz ist dabei ein 
Nachweis pro FFH-Art und Stelle und/oder Termin zu verstehen. Stellen ohne Nachweis von FFH-
Fischarten wurden als Nullfang klassifiziert und gehen als ein Datensatz ein. Bei qualitativen 
Angaben ist keine Individuenzahl herzuleiten, daher stellt die Individuenzahl eine Mindestangabe 
dar.  
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Abbildung 6: Aufteilung der eingearbeiteten Quellen nach Individuenzahl von FFH-Arten und Zahl 
von Datensätzen (Stellen bzw. Termine pro FFH-Art inkl. Nullfänge).  

 

Als ergiebigste Datenquelle stellen sich Monitorings von Life-Projekten dar, von denen ca. 43.000 
Individuen von FFH-Arten in die Datenbank eingearbeitet wurden. Hinsichtlich der Anzahl von 
Datensätzen (Stellen bzw. Termine pro FFH-Art) waren die Daten aus der Fischartenkartierung 
(ca. 1.050 Datensätze und 33.000 Individuen) und aus diversen Projekten (ca. 1.020 Datensätze 
und 29.000 Individuen) besonders ergiebig. Daten aus dem Wasserrahmenrichtlinien-Monitoring 
waren aufgrund ihrer Qualität (quantitative Bestandsdaten inkl. Altersstrukturbewertungen etc.) 
besonders wertvoll und bei über 500 Datensätzen und 20.000 Individuen sehr umfangreich.  
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3 BEWERTUNGSMETHODEN 

3.1 Gebietsbewertung - Standarddatenbögen 

Für die Gebietsbeurteilung von Arten in den Standarddatenbögen wurde eine Methodik verwendet, 
die hier aus den Erläuterungen zum Standarddatenbogen gemäß dem Amtsblatt der Europäischen 
Union vom 30.7.2011 in der novellierten Form wiedergegeben wird. 

 

Populationsgröße 

Im Standarddatenbogen ist die Angabe von Populationsgrößen der gelisteten Arten vorgesehen. 
Dies steht augrund methodischer Schwierigkeiten bzw. unzureichender Daten im Fall der Fische 
eine Herausforderung dar. Populationsgrößen werden hier in der Einheit von Individuen 
angegeben. Es werden darunter bei dieser Studie - falls nicht anders angegeben (Zahl von 
Adultfischen) – die Zahl von Individuen inklusive juvenilen/subadulten Tieren, aber exklusive 
Jungfischen des jeweiligen Jahrgangs (0+) verstanden. 

Die angegebenen Populationsgrößen werden bei der gegenständlichen Studie meist durch 
Überschlagsrechnungen – falls verfügbar basierend auf quantitativen Bestandswerten – errechnet, 
indem Flächen (Gewässerlänge x durchschnittliche Breite) von Strecken mit ähnlichen 
Abundanzen zu Populationsgrößen verrechnet werden.  

Aus großen Flüssen (nur Ufer quantitativ befischbar) und stagnierenden Gewässern stehen 
hingegen in der Regel keine flächenbezogenen Abundanzen zur Verfügung. Hier wird auf eine 
Expertenschätzung anhand der semiquanitativen Fangergebnisse zurückgegriffen. Es verbleiben 
bei manchen Arten aufgrund von Schwierigkeiten der Nachweisbarkeit zusätzliche Unsicherheiten.  

Fallweise stehen aber auch quantitative Populationsschätzungen durch Fang-Wiederfang-
Experimente zur Verfügung, die als Referenz herangezogen werden können. Durch Quer-
Vergleiche zwischen den Arten und zwischen den Gebieten wird eine hohe Plausibilität der 
Angaben angestrebt.  

Diese Werte sind als grobe Bestandsgröße im Sinne eines „best guess“ zu verstehen. Um die 
inhärenten Unsicherheiten zu berücksichtigen, wird eine Spannweite von in der Regel einer 
Zehnerpotenz angegeben, die so gewählt wird, dass der hergeleitete „best guess“ etwa in der Mitte 
der Spannweite liegt. In Fällen mit besonders hohen Unsicherheiten wird die Spannweite weiter als 
eine Größenordnung gefasst oder einseitig durch ein Fragezeichen offen gelassen (Minimal- oder 
Maximalschätzung).  

 

Angabe der Datenqualität 

Weiters ist eine Angabe über die Datenqualität gefordert. Diese ist in 4 Klassen zu bewerten.  

G: Gut: Aus Gewässern, die über die gesamte Breite quantitativ befischt werden können, 
stehen ausreichend Daten zur Verfügung, um eine gute Abschätzung der 
Populationsgröße einer FFH-Art zu ermöglichen; Oder: Es stehen Erhebungen von 
Populationsgrößen aus Markierungsexperimenten o. ä. zur Verfügung. 

M: Mäßig: Aus kleineren Gewässern stehen wenig quantitative Daten zur Verfügung, oder 
aus großen Gewässern nur semiquantitative Daten 

P: Schlecht: Von der Art stehen nur wenig Daten zur Verfügung, eine Abschätzung der 
Populationsgröße ist schwierig und besteht im Wesentlichen aus einer fachlichen 
Einschätzung; oder: es liegen zwar mehr oder minder dichte Erhebungen vor, 
Nachweise der konkreten Art gelangen aber aus methodischen Gründen nur 
selten/zufällig.  
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DD: keine Daten 

 

Kriterium Population 

Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den 
Populationen im ganzen Land. 

 A: 100 bis > 15 % 

 B: 15 bis > 2 % 

 C: 2 bis > 0 % 

 D: nicht signifikante Population 

 

Kriterium Erhaltung 

Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und 
Wiederherstellungsmöglichkeit. 

Unterkriterium Erhaltungsgrad 

Gesamtbeurteilung der Habitatselemente hinsichtlich der biologischen Anforderungen einer 
bestimmten Art. Die Elemente mit Bezug auf die Populationsdynamik sind sowohl bei Tier- als 
auch Pflanzenarten am besten geeignet. Die Struktur des Lebensraums und einige abiotische 
Elemente sollten bewertet werden. 

I :  Elemente in hervorragendem Zustand 

II:  Elemente gut erhalten 

III: Elemente in durchschnittlichem bzw. teilweise beeinträchtigtem Zustand 

 

Unterkriterium Wiederherstellungsmöglichkeiten 

Dieses Unterkriterium braucht nur dann berücksichtigt zu werden, wenn sich die Elemente in 
einem durchschnittlichen oder teilweise beeinträchtigten Zustand befinden; dabei wird die 
Lebensfähigkeit der betreffenden Populationen beurteilt. Bei der Einstufung sollte folgendes 
System verwendet werden: 

I :  einfache Wiederherstellung 

II:  Wiederherstellung bei durchschnittlichem Aufwand möglich 

III: schwierige bzw. unmögliche Wiederherstellung 

 

Aus diesen beiden Unterkriterien wird das Kriterium Erhaltung wie folgt zusammengeführt: 

A: hervorragende Erhaltung 

 Elemente in hervorragendem Zustand, unabhängig von der Einstufung der 
Wiederherstellungsmöglichkeit 

B:  gute Erhaltung  

 gut erhaltene Elemente, unabhängig von der Einstufung der 
Wiederherstellungsmöglichkeit 

 ODER: Elemente in durchschnittlichem oder teilweise beeinträchtigtem Zustand und 
einfache Wiederherstellung 
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C: durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand 

 Alle anderen Kombinationen 

 

Kriterium Isolierung 

Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürlichen 
Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art. 

 

Dieses Kriterium kann als ungefähres Maß für den Beitrag einer bestimmten Population zur 
genetischen Vielfalt der Art sowie für die Verletzlichkeit dieser spezifischen Population ausgelegt 
werden. Vereinfacht könnte man sagen, daß der Beitrag einer Population zur genetischen Vielfalt 
der Art um so größer ist, je stärker die Population (vom natürlichen Verbreitungsgebiet) isoliert ist. 
Folglich sollte der Begriff "Isolierung" in einem breiteren Kontext gesehen werden, und auch auf 
streng endemische Arten, Unterarten/Varietäten/Rassen sowie auf Unterpopulationen einer 
Metapopulation bezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte folgende Einstufung verwendet 
werden: 

 A: Population (beinahe) isoliert 

 B: Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets 

 C: Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets 

 

Kriterium Gesamt 

Mit diesem Kriterium wird beurteilt, welchen Gesamtwert das Gebiet für die Erhaltung der 
betreffenden Art hat. Damit können die früheren Kriterien zusammengefaßt und andere Merkmale 
des Gebietes beurteilt werden, die für eine bestimmte Art relevant sein können. Diese Merkmale 
können sich je nach Art unterscheiden und menschliche Aktivitäten im Gebiet oder in dessen 
Umgebung umfassen, durch die der Erhaltungszustand der Art beeinflußt werden kann, sowie die 
Bodenbewirtschaftung, Schutzbestimmung für das Gebiet, ökologische Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Lebensraumtypen und Arten usw. Diese Gesamtbeurteilung kann "nach bestem 
Sachverstand" und unter Verwendung des folgenden Systems erfolgen: 

 A: hervorragender Wert 

 B: guter Wert 

 C: signifikanter Wert 

 

Im gegenständlichen Fall wird durch den Autor mit dem Gesamt-Kriterium weniger eine 
Zusammenfassung der übrigen Kriterien getätigt, sondern primär der Gesamtwert des Gebiets 
für den Erhalt des jeweiligen Schutzgutes in Österreich  bewertet. Bei diesem Zugang wird die 
oben genannte Definition treffend erfüllt. Dieser Aspekt kann durchaus stark von den übrigen 
Kriterien abweichen, beispielsweise wenn der Erhaltungszustand einer Art im Gebiet zwar 
ungünstig ist, aber kaum andere, große oder intakte Populationen in Österreich vorhanden sind 
oder Wiederherstellungsmöglichkeiten in anderen Gebieten weniger gegeben sind. Beispielsweise 
sind die lokalen Erhaltungszustände des Huchen oder des Frauennerflings im Gebiet „Wachau“ 
zwar ungünstig, weil es sich um eine der wenigen erhaltenen Fließstrecken in einem großen Fluss 
handelt, ist der Wert des Gebietes für den Erhalt dieser Arten trotzdem als sehr hoch 
einzuschätzen. 
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3.2 Lokaler Erhaltungszustand nach E LLMAUER  

Der lokale Erhaltungszustand (EZ) der bereits vor der EU-Osterweiterung im Anhang II der FFH-
RL gelisteten Arten kann nach der Methodik nach ELLMAUER (Hrsg., 2005) bewertet werden. Diese 
sieht Habitat-, Beeinträchtigungs- und Populationsindikatoren vor, die in Wertstufen von A bis C 
einzustufen sind. Diese Kategorien sind in Anlehnung an die Bewertung des Erhaltungszustandes 
in den Natura 2000 Standard-Datenbögen wie folgt definiert: A: hervorragender EZ; B: guter EZ; C:  
durchschnittlicher bis beschränkter EZ. Der Populationsindikator geht als "knock-out"-Indikator in 
die Gesamtbewertung ein – wenn dieser Indikator bei C liegt, dann ist automatisch der lokale EZ 
als C einzustufen. Als „günstiger lokaler EZ“ werden von ELLMAUER (Hrsg., 2005) die Kategorien A 
und B definiert (siehe Tabelle 2).  

 

Tabelle 2: Kategorien zur Bewertung des lokalen Erhaltungszustands. Verändert nach E LLMAUER  
(Hrsg., 2005). 

Erhaltungszustand Wertstufe Ausprägung 

Günstig A Hervorragend 

B Gut 

Ungünstig C Mittel bis schlecht 

D nichtsignifikante Population 

 

Zusätzlich zu den drei Wertstufen nach ELLMAUER wird in diesem Bericht die vierte Kategorie D 
verwendet, die in Anlehnung an die Gebietsbewertungen in den Standarddatenbögen (siehe 
Kapitel 3.1) für nichtsignifikante Populationen verwendet werden. Mit D werden hier Nachweise 
durch Einzelfunde oder Funde mit sehr geringer Dichte bewertet, bei denen fachlich anzunehmen 
ist, dass sie nicht Teil einer natürlichen Population sind, einer Reliktpopulation angehören oder 
durch Prozesse wie Abdrift, Abwanderung von Einzeltieren oder Besatz an den Fangort gelangt 
sind.  

Das Hauptaugenmerk wird in dieser Arbeit auf die Bewertung des – oft für die Gesamtbewertung 
entscheidenden – Populationsindikators gelegt. Dieser wird nach der besten verfügbaren 
Datenlage in den Gebieten bewertet. Oft liegen Daten vor, die nicht mit der bei ELLMAUER 
vorgesehenen Methodik oder mit deutlich höhererem oder niedrigerem Aufwand erhoben wurden. 
In diesen Fällen erfolgt die Bewertung nach einer Plausibilitätsprüfung nach bestem fachlichem 
Wissen. 

 

Die Habitat- und Beeinträchtigungsindikatoren werden in Tabellenform angegeben und nach 
bester Gebietskenntnis bewertet. Textlich wird auf diese Indikatoren nicht eingegangen.  

 

Wenn die lokalen Erhaltungszustände im Gebiet heterogen sind, werden die auf Basis des besten 
Sachverstands als überwiegend bzw. für das Gebiet repräsentativen Bewertungen übernommen. 
Die Vorgaben zur Bewertung von Gebieten bei unterschiedlichen lokalen Erhaltungszuständen bei 
ELLMAUER (Hrsg., 2005) – in der Regel auf Basis der flächenmäßigen Anteile – werden nicht 
zwingend angewendet, wohl aber als Richtschnur herangezogen.  
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3.3 Entwicklung von Bewertungsm ethoden für Schutzgüter, die im 
Zuge der EU-Osterweiterung ne u in die Anhänge aufgenommen 
wurden 

3.3.1 Gobio kessleri , Kesslergründling (II) 

Gültiges Taxon: Romanogobio kesslerii 

Aufgrund der taxonomischen Probleme ist eine Bewertung des Erhaltungszustandes des 
Kessergründlings derzeit problematisch (siehe Kapitel 4.8). Einerseits ist die Abgrenzung zu 
anderen Arten der Gattung Romanogobio nicht ausreichend geklärt. Andererseits fehlen 
verlässliche Grundlagendaten zur Verbreitung und Abundanz anhand sicher bestimmter 
Nachweise. 

Grundsätzlich wäre der Bewertungsansatz des Schutzgutes Gobio albipinnatus (Weißflossen-
gründling bzw. Donau-Stromgründling) bei ELLMAUER (Hrsg., 2005) auch für den Kesslergründling 
anwendbar (siehe Tabelle 3).  

 

Tabelle 3: Bewertungsmethode für das Schutzgut Gobio albipinnatus . Aus: E LLMAUER (Hrsg., 2005) 
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3.3.2 Gymnocephalus baloni , Donaukaulbarsch (II, IV) 

Ob die Art tatsächlich derzeit in Österreich nur in ausgesprochen geringen Beständen vorkommt, 
was auf Basis der effektiv sehr geringen Nachweiszahlen angenommen werden könnte, lässt sich 
aufgrund von methodischen und im artspezifischen Verhalten der Art begründeten Ursachen 
derzeit nicht mit Sicherheit ermitteln (siehe Kap. 4.11 und RATSCHAN, 2012). Für die Bewertung 
eines günstigen lokalen Erhaltungszustandes (A oder B) werden vorsichtiger Weise Fangzahlen 
angesetzt, die jedenfalls Populationsgrößen von mehreren hundert adulten Exemplaren pro 
Bewertungsabschnitt erwarten lassen. Aufgrund vieler unbekannter Einflussgrößen sind die 
Indikatoren nur als Experteneinschätzung zum derzeitigen Stand des Wissens zu verstehen. 

Als räumliche Bezugsgröße wird ein Stauraum eines großen Flusses bzw. eine Fließstrecke in 
einer vergleichbaren Länge (ca. 10 bis 50 km) als Bewertungsabschnitt betrachtet. In diesem 
Abschnitt wird die Verfügbarkeit von hochwertigen Ufern in Nebengewässern als Habitatindikator 
vorgeschlagen. Anthropogene Beeinträchtigungen werden durch einen Indikator berücksichtigt, der 
die großräumige Vernetzung und allfällige hydrologische Verschlechterungen dieser Habitate 
berücksichtigt. Sowohl durch eine unzureichende Vernetzung als auch durch eine 
Beeinträchtigung der Laichhabitate durch Wellenschlag oder Schwall-Sunk-Phänomene kann die 
Reproduktion der Art potentiell beeinträchtigt werden. 
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Tabelle 4: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für G. baloni  in Österreich. Aus: R ATSCHAN (2012).  

Habitatindikator A B C 

Habitatverfügbarkeit Einseitig permanent 
angebundene Altarme 
UND durchströmte 
Nebenarme mit 
strukturreichen Ufern 
(inkl. Flachwasserzonen, 
Buchten, Totholz) im 
Bewertungsabschnitt 
mehrfach vorhanden 

Einseitig permanent 
angebundene Altarme 
ODER durchströmte 
Nebenarme mit 
strukturreichen Ufern 
(inkl. Flachwasserzonen, 
Buchten, Totholz) im 
Bewertungsabschnitt 
vorhanden 

Strukturreiche, 
angebundene Alt- oder 
Nebenarme fehlen im 
Bewertungsabschnitt 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Habitatmono-
tonisierung, 
Vernetzung, 
hydrologische 
Beeinträchtigungen 

Hochwertige Habitate 
(strukturreiche Uferzonen 
im Hauptstrom, in 
Nebengewässern oder 
Zubringern) großräumig 
(> 50 km) vernetzt UND 
überwiegend nicht durch 
Wellenschlag und nicht 
durch anthropogen 
deutlich erhöhte 
Wasserspiegel-
schwankungen 
beeinträchtigt 

Hochwertige Habitate 
über Strecken von 
zumindest 25 km vernetzt; 
höchstens teilweise durch 
Wellenschlag UND nur  
geringfügig durch 
anthropogen erhöhte 
Wasserspiegel-
schwankungen 
beeinträchtigt 

Hochwertige Habitate 
fehlen, sind schlecht 
vernetzt ODER 
überwiegend durch  
Wellenschlag bzw. 
anthropogen  wesentlich 
erhöhte Wasserspiegel-
schwankungen 
beeinträchtigt 

Populationsindikator A B C 

Größe 
Laichpopulation 

(zielgerichtete 
Methode für G. baloni) 

 

Einwanderung von 
gesamt mehr als 500 
adulten Individuen in ein 
oder mehrere potentiell 
geeignete(s) 
Laichgewässer 
dokumentiert 

Einwanderung von 
gesamt 50-500 adulten 
Individuen in ein oder 
mehrere potentiell 
geeignete(s) 
Laichgewässer 
dokumentiert 

Keine Einwanderung von 
gesamt mehr als 50 
adulten Individuen in 
potentiell geeignete(s) 
Laichgewässer 
dokumentiert 

Alternativ: 

Nachweisfrequenz 
(umfassende 
Erhebung mehrerer 
Schutzgüter) 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km elektrisch befischte 
Uferlänge + ergänzende 
Methoden) gelingt der 
Nachweis von mehr als 
10 Donaukaulbarschen 
inkl. juveniler Tiere 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km elektrisch befischte 
Uferlänge + ergänzende 
Methoden) gelingt der 
Nachweis von 4-10 
Donaukaulbarschen 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km befischte Uferlänge 
+ ergänzende Methoden) 
gelingt der Nachweis von 
weniger als 4 Donau-
kaulbarschen 

 

Als zielgerichtete Methode zur Erhebung des Populationsindikators des Donaukaulbarsches (siehe 
Tabelle 4) wird die Bestimmung der Größe von Laichpopulationen durch Reusenerhebungen 
vorgeschlagen (vgl. ZAUNER & PINKA, 1998). Dies ist verständlicher Weise nur in 
Gewässerabschnitten möglich, wo Nebengewässer vorhanden sind, in die Laichmigrationen 
stattfinden können.  

Die bekannte Einwanderung in den Schönbüheler Altarm (SILIGATO, 1999) setzte Mitte April beim 
Anstieg der Wassertemperaturen auf etwa 10°C ein. Reusenerhebungen sollten zumindest über 
den Zeitraum von 1 bis 2 Monaten durchgeführt werden, um eine Laichpopulation quantitativ 
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erfassen zu können. Sie erfordern aufgrund des Zeit- und Materialaufwandes nicht unerhebliche 
Kosten. Als Unsicherheit bei der Interpretation der Ergebnisse verbleibt das noch mangelhafte 
Wissen, ob derartige Wanderungen obligat oder nur von Teilen der gesamten Population 
durchgeführt werden.  

In der Regel werden Erhebungen zur Ermittlung des lokalen Erhaltungszustandes von Fischen in 
artenreichen Gewässern, beispielsweise im Rahmen von Naturverträglichkeitsstudien oder 
Monitoringaktivitäten, nicht zielgerichtet auf eine einzige, sondern mehrere potentiell vorkommende 
FFH-Fischarten durchgeführt. Daher erscheint eine kombinierte Erhebung mehrerer Schutzgüter in 
der Praxis kosteneffizienter und besser tauglich. Im Fall des Donaukaulbarsches stößt dieser 
Zugang allerdings aufgrund der geringen Nachweisfrequenz an seine Grenzen.  

Zum Nachweis von Donaukaulbarschen am ehesten Erfolg versprechend haben sich 
Strukturbefischungen mit der Polstange, nächtliche Elektrobefischungen und ergänzende 
Methoden wie Langleinen und Multimesh-Netze erwiesen. Juvenile Tiere konnten wiederholt  auch 
mit Uferzugnetzen nachgewiesen werden. Generell erbrachten Befischungen im Nahebereich von 
strukturreichen Uferzonen, Altarmmündungen oder Häfen am ehesten Funde, insbesondere im 
Frühjahr und Frühsommer.   

Weil Nachweise des Donaukaulbarsches zwar selten, aber in unterschiedlichen Habitattypen 
gelingen bzw. das Wissen über dessen Habitatwahl noch deutliche Lücken aufweist, erscheint eine 
ausschließliche Beprobung von für die Art als günstig eingeschätzten Habitaten wenig Ziel 
führend. Stattdessen wird eine annähernd repräsentative Beprobung unterschiedlicher 
Mesohabitate in einem Bewertungsabschnitt vorgeschlagen, die Methoden wie Elektrofischerei, 
Uferzug-, Netz- und Langleinenerhebungen umfassen kann. Dadurch ist auch eine hohe Synergie 
mit den in großen Flüssen zum Wasserrahmenrichtlinien-Monitoring üblichen Methoden gegeben 
(vgl. BMLFUW, 2010).  

Zur Absicherung der Ergebnisse des alternativen Populationsindikators „Nachweisfrequenz“ sind 
Freilanderhebungen zu zwei oder mehreren Terminen empfehlenswert, wobei die erforderliche 
Nachweiszahl pro Bewertungsklasse bei deutlich höherem kumulativem Befischungsaufwand (z.B. 
mehr als 10 km befischter Uferlänge) entsprechend höher anzusetzen ist. Um eine Unter- oder 
Überrepräsentierung zu vermeiden, sollen diese Erhebungen außerhalb der Hauptmigrations- und 
Laichzeit (ca. Mitte April bis Ende Juni) erfolgen. 

 

3.3.3 Pelecus cultratus , Sichling (II, V) 

Aufgrund der nur sporadischen Nachweisbarkeit des Sichlings im Zuge von Erhebungen mit den 
üblichen fischökologischen Methoden sind Aussagen zum Erhaltungszustand dieses Schutzgutes  
schwierig. Es handelt sich um eine Art, die Mitteldistanzwanderungen durchführt und/oder stark 
schwankende Jahrgangsstärken aufweist. Juvenile Sichlinge wurden in Österreich nur ganz selten 
in Fließgewässern nachgewiesen. Adulte Sichlinge sind aufgrund ihrer Habitatwahl im Freiwasser 
nur schwer zu fangen bzw. wahrscheinlich bei Erhebungen unterrepräsentiert. Neue Erkenntnisse 
zur Populationsdynamik sind möglicherweise im Zuge von Funktionskontrollen an neu errichteten 
Donau-Fischwanderhilfen zu erwarten.   

Eine Zusammenfassung der historischen und aktuellen Nachweise von Pelecus und verschiedene 
Hypothesen, wie das seltsame zeitliche und räumliche Muster des Auftretens dieser Art in der 
österreichischen Donau zu interpretieren ist, findet sich bei RATSCHAN (2013, in prep.).  
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Tabelle 5: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für Pelecus cultratus  in Österreich.  

Habitatindikator A B C 

Habitatverfügbarkeit Hochwertige, 
strukturreiche, strömende 
(Kiesbänke) und 
stagnierende Uferzonen 
(Buchten, Kehrwässer, 
Altarme etc.) fast 
durchgehend vorhanden 

Strukturreiche strömende 
(Kiesbänke) und 
stagnierende Uferzonen 
(Buchten, Kehrwässer, 
Altarme etc.) über weite 
Strecken vorhanden 

Strukturreiche strömende 
(Kiesbänke) und 
stagnierende Uferzonen 
(Buchten, Kehrwässer, 
Altarme etc.) fehlen über 
weite Strecken 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Durchgängigkeit Großräumige 
Durchgängigkeit des 
Flusssystems im 
Längsverlauf (> 200 km) 
gegeben. Querbauwerke 
fehlen oder sind 
nachweislich für Pelecus 
passierbar.  

Durchgängigkeit des 
Flusssystems über 
zumindest 100 Kilometer. 
Querbauwerke sind 
nachweislich oder sehr 
wahrscheinlich für 
Pelecus passierbar. 

Großräumige 
Durchgängigkeit für 
Pelecus durch 
Querbauwerke (oder  
unpassierbare 
Fischaufstiegshilfen) 
gestört 

Populationsindikator A B C 

Nachweis von 
0+Sichlingen 

Bei umfangreichem Erhebungsprogamm (ca. 10 km 
elektrisch befischte Uferlänge + ergänzende 
Methoden) gelingt der Nachweis von 0+ Sichlingen (A 
oder B entsprechend der Adult-Nachweise) 

kein 
Reproduktionsnachweis 

Nachweis adulter 
Sichlinge 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km elektrisch befischte 
Uferlänge + ergänzende 
Methoden) gelingt der 
Nachweis von mehr als 
10 adulten Sichlingen 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km elektrisch befischte 
Uferlänge + ergänzende 
Methoden) gelingt der 
Nachweis von 5-10 
adulten Sichlingen. 

Bei umfangreichem 
Erhebungsprogamm (ca. 
10 km befischte Uferlänge 
+ ergänzende Methoden) 
gelingt der Nachweis von 
weniger als 

 5 adulten Sichlingen 

Alternativ zum 
Nachweis Adulter: 
Aufstiegszahl in 
Fischaufstiegshilfe 

 

Einwanderung von 
gesamt mehr als 200 
adulten Individuen pro 
Saison in eine 
Fischaufstiegshilfe 
nachgewiesen 

Einwanderung von 50-200 
adulten Individuen pro 
Saison in eine 
Fischaufstiegshilfe 
nachgewiesen 

Einwanderung von 
gesamt mehr als 50 
adulten Individuen in 
potentiell geeignete(s) 
Laichgewässer nicht 
dokumentiert 
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3.3.4 Umbra krameri , Hundsfisch (II) 

Der Hundsfisch kommt derzeit in Niederösterreich in 2 Gewässersystemen vor (Fadenbach-
System, Jesuitenbach). Für die Bewertungsanleitung kann eine zielgerichtet für derartige Klein/-
Augewässer gestaltete Bewertungsmethode entwickelt werden. Diese wird methodisch an das 
ähnlich eingenischte Schutzgut Misgurnus fossilis angelehnt, für das bei ELLMAUER (Hrsg., 2005) 
bereits eine Bewertungsanleitung besteht.  

Diesbezüglich sind die Erhebungen zum „Hundsfisch-Projekt“ aus den Jahren 1993-1996 
besonders wertvoll. Es zeigt sich, dass die Dichte von Hundsfischbeständen stark ausgeprägten, 
kurzfristigen zeitlichen Schwankungen unterliegen kann (siehe Abbildung 7). Dies ist bei der 
Interpretation von Monitoringdaten des Schutzgutes zu berücksichtigen.  
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Abbildung 7: Zeitliche Variabilit ät der Fangzahl von Hundsfisc hen in wiederholt befischten 
Abschnitten des Fadenbachs. Daten aus: W ANZENBÖCK & SPINDLER (1996). 

 

Als Habitatindikator wird die Verfügbarkeit und Vernetzung von Kleingewässern definiert. Die 
Erhaltung mehrerer kommunizierender Teilhabitate ist für den langfristigen Erhalt der Art in 
dynamischen oder durch Sukkzessionsprozesse gekennzeichneten Augebieten von besonderer 
Bedeutung.  

Die Eintiefung von Grundwasserständen ist ein Prozess, der Hundsfischbestände existenziell 
bedroht. Daher wird der damit potentiell einher gehende Verlust der Fläche, Anzahl oder 
Vernetzung geeigneter Gewässer als Beeinträchtigungsindikator definiert.  

Die Populationsgröße ist ein entscheidender Parameter für die Bewertung des 
Populationsindikators. Sie ist nicht nur für die Resilienz einer Population gegenüber natürlichen 
und anthropogenen Einflüssen und Schwankungen entscheidend, sondern ist langfristig auch zur 
Erhaltung der genetischen Variabilität von Bedeutung.   

Es ist davon auszugehen, dass bei Fischen für eine „minimum viable population“ (minimal 
lebensfähige Population) höhere Populationsgrößen anzusetzen sind als die als 50/500 Regel 
nach FRANKLIN (1980) bekannt gewordene Angabe eines absoluten Mindestbestands von 
kurzfristig 50 und mittelfristig 500 Individuen. Neuere Arbeiten gehen davon aus, dass bei den 
meisten Wirbeltierarten für den langfristigen Erhalt kommunizierende Bestandsgrößen von 
mindestens einigen tausend adulten Individuen notwendig sind (TRAILL ET AL. 2007). Demgemäß 
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leiten SCHMUTZ ET AL. (2010) ab, dass bei Flussfischen für eine langfristige Bestandssicherung 
eine Stückzahl von einigen 1.000 Adultexemplaren erforderlich ist. 

 

Tabelle 6: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für Umbra krameri in Österreich. 0+: Fisch im 
ersten Lebensjahr. 

Habitatindikator A B C 

Habitatverfügbarkeit Ausystem mit mehreren 
(�• 5) von Umbra 
besiedelten 
Kleingewässern 
(> 300 m2), die jährlich in 
Verbindung stehen. 

ODER: 
Grabenverbundsystem 
mit mehreren (> 5), 
langen (> 50 m Länge),  
permanent 
wasserführenden 
Abschnitten, die nicht 
durch ganzjährige 
Migrationshindernisse 
getrennt sind. 

Ausystem mit mehreren 
(�• 3) von Umbra 
besiedelten 
Kleingewässern 
(> 300 m2), die zumindest 
bei mehrjährlichen 
Hochwässern in 
Verbindung stehen. 

ODER: 
Grabenverbundsystem 
mit wenigen (�• 3), mäßig 
langen (> 30 m Länge),  
permanent 
wasserführenden 
Abschnitten, die nicht 
durch ganzjährige 
Migrationshindernisse 
getrennt sind. 

Weniger als 3 besiedelte 
Kleingewässer 
(> 300 m2), die zumindest 
bei mehrjährlichen 
Hochwässern in 
Verbindung stehen. 

ODER: 
Grabenverbundsystem 
mit weniger als 3 mehr 
als 30 m langen, 
permanent 
wasserführenden 
Abschnitten, die nicht 
durch ganzjährige 
Migrationshindernisse 
getrennt sind. 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Wasserspiegellagen im 
Hauptstrom bzw. 
Grundwasserhorizont 

Wasserspiegellagen im 
Hauptstrom und  
Grundwasserhorizont in 
der Au langfristig stabil. 

Kein Verlust der Fläche, 
Anzahl oder Vernetzung 
besiedelbarer Gewässer 
abzusehen. 

Wasserspiegellagen im 
Hauptstrom und 
Grundwasserhorizont 
durch Eintiefung des 
Hauptflusses nur 
langsam sinkend 
(Richtwert < 1 cm pro 
Jahr), sodass ein 
wesentlicher Verlust der 
Fläche, Anzahl oder 
Vernetzung besiedelbarer 
Gewässer mittelfristig 
nicht abzusehen ist. 

 

Wasserspiegellagen im 
Hauptstrom und 
Grundwasserhorizont 
durch Eintiefung des 
Hauptflusses sinkend 
(Richtwert > 1 cm pro 
Jahr), sodass mittelfristig 
ein wesentlicher Verlust 
der  Fläche, Anzahl oder 
Vernetzung besiedelbarer 
Gewässer zu erwarten ist.

 

Populationsindikator A B C 

Populationsgröße Populationsgröße einer 
regelmäßig 
kommunizierenden 
Metapopulation (ca. im 
HQ1 Bereich) über 1.000 
Individuen > 0+ 

Populationsgröße einer 
regelmäßig 
kommunizierenden 
Metapopulation (ca. im 
HQ1 Bereich) über 100 
Individuen > 0+ 

Populationsgröße einer 
periodisch 
kommunizierenden 
Metapopulation < 100 
Individuen > 0+ 

Populationsentwicklung 
(falls in Anbetracht der 
natürlichen Variabilität 
praktikabel) 

Populationsgröße mittelfristig steigend oder stabil (± 
10% in 6 Jahren). A oder B entsprechend 
Populatonsgröße.  

Populationsgröße 
mittelfristig deutlich 
abnehmend (>10% in 6 
Jahren) 
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Für natürlicherweise in kleinen Beständen auftretende Arten wie den Hundsfisch sind derartig hohe 
Zahlen allerdings wenig praktikabel bzw. bei in Anbetracht der Kurzlebigkeit der besiedelten (Klein-
) Gewässer realistischen Zeithorizonten wohl auch nicht erforderlich. Langfristig ist dann jedoch ein 
genetischer Austausch über die nationalen Populationen hinaus erforderlich.  

Unter diesen Rahmenbedingungen wird hier für eine „hervorragende Ausprägung“ eine minimale 
Populationsgröße von 1.000 Individuen, für eine „gute Ausprägung“ eine Größe von 100 Individuen 
herangezogen. Als Populationsgröße wird dabei eine hochgerechnete Bestandsschätzung von 
Hundsfischen ab ihrem vollendeten ersten Lebensjahr (> 0+) verstanden, wobei Teilpopulationen 
einer regelmäßig (im Mittel jährlich) kommunizierenden Metapopulation eines Gebietes zu einer 
Gesamtpopulation aufsummiert werden. 

Methodisch wird die Erhebung der Populationsdichte in Teilflächen besiedelter Gewässer durch 
Elektrobefischungen ähnlich der Streifenbefischungsmethode vorgeschlagen, abhängig von der 
Gewässertiefe watend oder mittels Boot. Anschließend wird die Populationsgröße auf die gesamte 
Fläche des Gewässers hochgerechnet.  

Wenn mehrere Aufnahmen zur Verfügung stehen, soll dabei ein mehrjähriger Durchschnitt des 
minimalen Schätzwertes der Populationsgröße zugrunde gelegt werden, nicht aber ein Extremwert 
(z. B. ein statistischer Ausreißer einer einzigen Aufnahme). Dies entspricht dem Zugang bei der 
Angabe der minimalen Populationsgröße im Standarddatenbogen (gem. Amtsblatt der 
Europäischen Union vom 30.7.2011).  

Die Populationsentwicklung wird als zusätzlicher Populationsindikator herangezogen, falls dies in 
Anbetracht der natürlichen Variabilität als praktikabel zu erachten ist. Ggf. sind erst lange 
Zeitreihen interpretierbar. Eine im Vergleich zu anderen Schutzgütern dichtere Wiederholung von 
Messungen im Rahmen von Monitoringaktivitäten ist bei Umbra zu empfehlen.  

 

3.4 Entwicklung von Bewertungsm ethoden für Anhang V Schutzgüter 

3.4.1 Generelles 

Für die überaus seltene Anhang V Art Acipenser ruthenus wird hier eine Bewertungsmethode 
entwickelt, die stark an die bestehenden Indikatoren anderer Arten bei ELLMAUER (Hrsg., 2005) 
angelehnt ist.  

Für die weit verbreiteten Arten Barbus barbus und Thymallus thymallus erscheint hingegen eine 
Bewertung des Populationsindikators in Anlehnung an Parameter sinnvoll, die bei quantitativen 
Fischbestandserhebungen zur Bewertung des ökologischen Zustands (HAUNSCHMID ET AL., 2006) 
ermittelt werden.  

Dazu sind die quantitativen Bestandswerte (Fischdichte und Fischbiomasse pro ha) sowie der 
Altersaufbau der Schutzgüter (siehe Tabelle 7) geeignet. Eine Anpassung an die Fischregion wird 
durchgeführt, um auf die natürlichen Veränderungen der Bestände dieser Fischarten im 
Längsverlauf von Fließgewässern Rücksicht zu nehmen. 

Die Verschneidung der drei Teilparameter Altersstruktur, Fischdichte und Fischbiomasse erfolgt im 
Sinne eines „expert judgement“. Dabei soll berücksichtigt werden, dass die Altersstruktur einerseits 
ein besonders aussagekräftiger Parameter für die Einschätzung dafür darstellt, ob es sich um 
einen reproduktiven, sich selbst erhaltenden Bestand handelt. Andererseits können das 
Jungfischaufkommen und auch die Fischdichte vor allem in Reaktion auf die hydrologischen 
Rahmenbedingungen während der Reproduktionszeit deutlichen Schwankungen zwischen den 
Jahren unterliegen, sodass die Fischdichte und Altersstruktur ggf. entsprechend vorsichtig zu 
interpretieren ist. Bei der Fischbiomasse handelt es sich hingegen um eine zeitlich stabilere, 
räumlich (Auswahl der Probenstelle) aber ebenfalls variable Größe. Durch ein „expert judgement“ 
können naturräumliche Unterschiede – beispielsweise natürlicherweise unterschiedliche 
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Fischbiomassen in verschiedenen Höhenlagen oder biogeografischen Regionen – berücksichtigt 
werden. 

 

Tabelle 7: Klassen zur Bewertung der Altersstruktur anhand des Längenfrequenz-Diagramms einer 
Art innerhalb einer Befischungsstrecke nach H AUNSCHMID ET AL . (2006). 

Klasse Beschreibung 

1 alle Altersklassen vorhanden, naturnahe Populationsstruktur – Jungfische dominant 

2 alle Altersklassen vorhanden, Jungfische deutlich unterrepräsentiert oder Adulte überrepräsentiert

3 Ausfall einzelner Altersklassen, gestörte Verteilung der Altersklassen (z.B. nur Jungfische oder 
nur Adulte, Subadulte fehlen etc.) 

4 Stark gestörte Verteilung, meist sehr geringe Dichten, z.B. nur Einzelfische verschiedener Größe 

5 keine Fische 

 

In diesem Bericht erfolgt eine Bewertung jener Schutzgüter, die nur im Anhang V gelistet sind, nur 
unter dem Kriterium „Gesamt“ (Gesamtwert des Gebiets für den Erhalt des jeweiligen Schutzgutes 
in Österreich entsprechend Kap. 3.1) 

 

3.4.2 Acipenser ruthenus , Sterlet (V) 

Das Wissen über die Autökologie des Sterlets ist derzeit noch sehr lückig. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass ein reproduktiver Bestand an der österreichischen Donau nur mehr in der 
Stauwurzel des Kraftwerks Aschach in OÖ vorkommt. Diese Population des Sterlets ist seit 
Jahrzehnten bekannt (ANONYMUS, 1953; ZAUNER, 1997; REINARTZ, 2003; FRIEDRICH, 2012) und ist 
räumlich eng an die genannte Stauwurzel (Unterwasser Kraftwerk Jochenstein bei Engelhartszell) 
gebunden. Es handelt sich dabei soweit bekannt um den letzten sich selbst erhaltenden Bestand 
dieser nicht anadromen Störart in Mitteleuropa. Natürliche Reproduktion ist durch Fänge von 
kleineren Individuen belegt sowie durch die Tatsache, dass sich die Fänge durch die 
Berufsfischerei seit Jahrzehnten auf einem – soweit dies auf Basis der Eindrücke der Fischer 
beurteilt werden kann – stabilen Niveau bewegen.  

Die natürliche Reproduktion dieser Sterletpopulation wurde auch indirekt durch die Hybridisierung 
mit dem Sibirischen Stör (Acipenser baerii) belegt. Diese ursprünglich nicht heimische Art ist aus 
nicht im Detail bekannten Quellen in die Donau gelangt und hat sich dort offensichtlich mit der 
Störpopulation vermischt. Es wurde bei einer Untersuchung im Jahr 2007 ein hoher Anteil an 
Hybriden zwischen Acipenser ruthenus und Acipenser baerii gefunden (LUDWIG ET AL. 2009). Diese 
Hybriden sind in der Aquakultur nicht üblich, sodass ihr Vorkommen eine Reproduktion in freier 
Wildbahn belegt. Von den 14 bei LUDWIG ET AL. (2009) mit morphologischen und 
molekulargenetischen Methoden untersuchten Individuen aus der Donau im Unterwasser KW 
Jochenstein waren 5-6 Exemplare als Hybride anzusprechen, ein Individuum als reinrassiger 
Sibirischer Stör, und 7 Stück als reinrassige Sterlets.  

Von diesbezüglich erfahrenen Bearbeitern kann die Determination von reinrassigen Exemplaren 
und Hybriden mit großer Sicherheit aufgrund äußerlicher Merkmale erfolgen. Nach der 
Untersuchung von LUDWIG ET AL. (2009) wurden durch die Autoren im Gebiet einige weitere 
Sterlets nachgewiesen, bzw. wurden durch die Berufsfischerei gefangene und kurzzeitig gehälterte 
Tiere begutachtet. Diese Exemplare waren durchwegs als reinrassige Sterlets erkennbar. Es ist 
daher zum derzeitigen Stand im günstigen Fall anzunehmen, dass die Hybridisierung eine 
kurzfristige Erscheinung war, die vor allem in einem beschränkten Zeitraum vor der Probennahme 
der von LUDWIG ET AL. (2009) untersuchten Exemplare aufgetreten ist. 
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Allerdings ist zwischenzeitlich eine weitere Gefährdung des autochthonen Sterletstamms 
eingetreten. Im Rahmen eines groß angelegten Projektes wird derzeit versucht, den Sterlet in 
Bayern wieder anzusiedeln (RING, 2009). Dazu wurden in den letzten Jahren mehrere tausend 
juvenile Sterlets in der Oberpfalz im mündungsnahen Bereich von Regen, Naab und Schwarzer 
Laber besetzt. Dazu wurden donaustämmige Besatzfische in den Längen von ca. 22-25 cm 
verwendet. Erstaunlicherweise sind zwei dieser Besatztiere im Jahr 2011 im Unterwasser KW 
Jochenstein wieder gefangen worden. 

Gerade bei kleinen Populationen wie dem lokalen Sterletbestand besteht die Gefahr, dass durch 
massive Einmischung von standortfremden Exemplaren genetisch weniger gut angepasste 
Nachkommen entstehen, als der langfristig angepasste Stamm hervorbringt („outbreeding 
depression“). Lokal adaptierte Gene oder Allelkombinationen können dadurch verloren gehen 
(LUDWIG ET AL. 2009). Derartige Probleme können auch dann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden, wenn wie im gegenständlichen Fall donaustämmiges Besatzmaterial verwendet wurde 
(die besetzten Tiere stammen aus einem Sterletstamm aus der Mittleren / Unteren Donau). 

 

Tabelle 8: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für Acipenser ruthenus in Österreich.  

Habitatindikator A B C 

Laichplatzverfügbarkeit Stark überströmte 
Sohlbereiche mit 
Grobkies, Steinen oder 
natürlichen Felsen mit 
Spalten/Klüften über 
viele hundert Meter 
Flusslänge vorhanden 

Stark überströmte 
Sohlbereiche mit Grob-
kies, Steinen oder natür-
lichen Felsen über zu-
mindest einige hundert 
Meter Flusslänge nicht 
vorhanden 

Stark überströmte 
Sohlbereiche mit 
Grobkies, Steinen oder 
natürlichen Felsen kaum 
oder gar nicht 
vorhanden 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Besatz / Hybridisierung kein Besatz und keine 
Hybridisierung mit 
allochthonen Stören 
bekannt 

Besatz mit 
autochthonem Material 
(Obere Donau; falls auf 
Basis der Herkunft 
überprüfbar) oder ohne 
wesentlichen Einfluss 
auf den Bestand UND 
Anteil von Hybriden 
gering (Richtwert < 
10%) 

Besatz mit nicht 
autochthonem Material 
(nicht aus der Oberen 
Donau) mit 
wesentlichem Einfluss 
auf den Bestand ODER 
Anteil von Hybriden 
mehr als gering 
(Richtwert �• 10%) 

Populationsindikator A B C 

Populationsgröße und 
Reproduktion 

Uneingeschränkt 
kommunizierende 
Population umfasst > 
500 adulte Individuen 
und natürliche 
Reproduktion ist 
durchgehend über 
mehrere Jahre belegt 

Uneingeschränkt 
kommunizierende 
Population umfasst 50 - 
500  adulte Individuen 
und natürliche 
Reproduktion ist 
zumindest in einem von 
3 Jahren belegt 

Uneingeschränkt 
kommunizierende 
Population umfasst 
weniger als 50 adulte 
Individuen oder 
natürliche Reproduktion 
ist nicht für zumindest  
eines von 3 Jahren 
belegt 

 

Auf Basis dieses Rahmenbedingungen werden folgende Indikatoren für den Sterlet vorgeschlagen, 
die sich an der Methode für den Huchen (Populationsindikator) nach ELLMAUER (Hrsg., 2005) bzw. 
den Sterlet nach LFU (2006) orientieren.  
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Aufgrund des geringen Wissens über die autökologischen Ansprüche wird der Habitatindikator auf 
die Laichplatzverfügbarkeit beschränkt. Weil der Sterlet in allen anderen Donau-Abschnitten 
ausgestorben ist, kann angenommen werden, dass das Spezifikum der Stauwurzel Aschach – das 
anstehende, stark überströmte Grundgestein („Jochensteiner Kachlet“) das für den Erhalt 
entscheidende Schlüsselhabitat darstellt. Dieser Habitatindikator ist in Staubereichen mit C zu 
bewerten. 

Der Einfluss von Besatzmaßnahmen wird als Beeinträchtigungsindikator definiert.  

Die Populationsgröße stellt einen sehr wesentlichen Aspekt für den Erhalt von kleinen 
Populationen dar und wird daher als Populationsindikator definiert. Dabei besteht die Problematik, 
dass diese beim Sterlet methodisch nur schwer abschätzbar ist. Grundsätzlich ist sie durch Fang-
Wiederfang-Zugänge und Markierung gefangener Sterlets feststellbar.  

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Passierbarkeit von Fischwanderhilfen durch den Sterlet nicht 
nachgewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die derzeit in Planung/Errichtung 
befindlichen Donau-Fischwanderhilfen für die Art nicht passierbar sind. Daher wird für den 
Populationsindikator die Populationsgröße eines Donauabschnitts (z.B. einer Stauhaltung oder 
einer Fließstrecke samt anschließender Stauhaltung) zugrunde gelegt, die uneingeschränkt 
kommunizieren kann, also eine Strecke ohne Querbauwerk. Dies ist auch insofern praktikabel, als 
FFH-Gebiete oft eine ähnliche Abgrenzung aufweisen.  

Zwar wären anhand neuerer Erkenntnisse für den langfristigen Erhalt von Fischpopulationen 
höhere Populationsgrößen erforderlich (siehe dazu bei Umbra, Kap. 3.3.4). Allerdings ist bei den 
wie hier abgegrenzten Populationen zumindest stromab, günstigenfalls auch stromauf über 
entsprechend gestaltete Fischwanderhilfen, ein genetischer Austausch zwischen 
Donauabschnitten prinzipiell möglich. Daher erscheint die Beibehaltung der Grenzen bei 50 und 
500 adulten Individuen in diesem Zusammenhang gerechtfertigt bzw. auch praktiabel, weil 
derartige Populationsgrößen auch in Donaustauwurzeln erreichbar sein dürften. Als 
Voraussetzung, damit dies für den langfristigen Erhalt ausreicht, muss dabei aber ein Austausch 
mit umliegenden Donauabschnitten möglich sein.  

Wie auch für die übrigen Indikatoren bestehen beim Sterlet erhebliche Wissensdefizite, die 
dringend durch Forschungsvorhaben entschärft werden sollten. Die Abklärung von für den Erhalt 
bzw. ggf. die Wiederetablierung von weiteren Populationen wichtigen Grundlagen wie 
Populationsgröße, Laichhabitate, Wanderungen etc. anhand der Population bei Engelhartszell ist 
Gegenstand eines Projektes der Autoren, das 2013 startet. 

 

3.4.3 Barbus barbus , Barbe (V) 

Die Barbe nutzt im Verlauf ihres Lebenszyklus unterschiedliche Lebensräume wie Laichplätze, 
Juvenil-, Adult-, sowie Refugial- und Überwinterungshabitate. Exemplarisch werden in Abbildung 8 
die präferierten Tiefen- und Strömungsverhältnisse von Barbenlaichplätzen, in Abbildung 9 jene 
adulter Barben im Herbst und Winter widergegeben. In vielfältigen, naturnahen Fließgewässern 
treten diese Teillebensräume in enger Abfolge auf. In derartigen Gewässern in geeigneten 
Gewässerregionen kommen in der Regel starke Barbenbestände vor.  

Auf Basis dieses Wissens wird die Lebensraumvielfalt als Habitatindikator für die Barbe 
vorgeschlagen. Die Eignung der zu bewertenden Teillebensräume (kiesige Furten als Laich- und 
Freßhabitat, strukturreiche Flachwasserzonen als Juvenilhabitat, Kolke – idealerweise mit 
Strukturierung durch Totholz – als Adult-, Ruhe- und Überwinterungshabitat) bedarf 
entsprechender Erfahrungen des Bearbeiters und kann sich an den aus der Literatur bekannten 
Habitatpräferenzen orientieren. Eine weiter reichende Beschreibung wird an dieser Stelle nicht als 
sinnvoll erachtet, weil unterschiedliche flussmorphologische Typen und Größenordnungen von 
Gewässern (von kleinen Tieflandflüssen bis zur Donau) natürlicherweise über eine durchaus 
unterschiedliche Mesohabitatausstattung verfügen können, die trotz dieser Unterschiedlichkeiten 
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funktionell Aspekte des Lebenszyklus der Barbe erfüllen können. Typische Beeinträchtigungen von 
Barbenhabitaten umfassen hydrologische Beeinträchtigungen durch Stau, Ausleitung oder Schwall 
und Sunk sowie unpassierbare Querbauwerke. 

 

 
Abbildung 8: Präferierte Wassertiefen (links) und Strömungsgeschwindigkeiten (rechts) von 
Barbenlaichplätzen, erhoben an der Pielach. Aus: MELCHER ET AL. (1999). 

 
Abbildung 9: Präferierte Wassertiefen (links) und Strömungsgeschwindigkeiten (rechts) von 
Habitaten adulter Barben im Herbst und Winter, erhoben an der Pielach. Aus: MELCHER ET AL. (1999). 

 

Tabelle 9: Für die drei Klassen des lokalen Erhaltungszustands typische Richtwerte zur Bewertung 
des Populationsindikators von B. barbus in verschiedenen Fischregionen. Altersstruktur: Bewertung 
im Schulnotensystem nach HAUNSCHMID ET AL. (2006); Fischdichte in Ind. ha-1; Fischbiomasse in kg 
ha-1.  

 Altersstruktur  Fischdichte  Fischbiomasse 

Richtwerte A B C  A B C  A B C 

Epirhithral - - -  - - -  - - - 

Metarhithral - - -  - - -  - - - 

Hyporhithral 1 - 2 3 4 / 5  >250 > 125 �” 125  > 50 > 25 �” 25 

Epipotamal 1 2 3 - 5  > 500 > 250 �” 250  > 100 > 50 �” 50 

Metapotamal 1 2 3 - 5  > 375 > 175 �” 175  > 75 > 35 �” 35 

 

Der Verbreitungsschwerpunkt von B. barbus liegt in der Regel im Epipotamal, der nach ihr 
benannten Barbenregion. Auch im Hyporhithral (Äschenregion) kommt die Art häufig, teilweise in 
starken Beständen vor, ebenso im Metapotamal (Brachsenregion). In Tabelle 9 werden Richtwerte 
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gelistet, die für die Wertklassen des Populationsindikators für den lokalen Erhaltungszustand in 
den jeweiligen Fischregionen vorgeschlagen werden. Zur Verschneidung der drei Richtwerte zu 
einer Bewertungsklasse siehe Kapitel 3.4.1. 

 

Tabelle 10: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für Barbus barbus in Österreich.  

Habitatindikator A B C 

Lebensraumvielfalt Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle,  
strukturreiche 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
über 75 cm in 
laufender Abfolge im 
Gewässer vorhanden 

Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle,  
strukturreiche 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
über 75 cm 
wiederkehrend im 
Gewässer vorhanden 

Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle,  
strukturreiche 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
nur selten oder 
voneinander isoliert im 
Gewässer vorhanden 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Schwall und Sunk Kein Einfluss durch 
Schwall und Sunk 

Geringer Einfluss durch 
Schwall und Sunk 

Schwall-Sunk-
Verhältnis �” 3:1 

Sunkgeschwindigkeit �” 
10 cm/h 

Schwall und Sunk 
deutlich ausgeprägt 

Schwall-Sunk-
Verhältnis > 3:1 

Sunkgeschwindigkeit > 
10 cm/h 

Stau 

Ausleitung (Restwasser) 

Kein Einfluss durch 
Stau oder Ausleitung 

Teilhabitate der Barbe 
(überströmte, 
ausreichend tiefe 
Furten, Durchströmung 
der Kolke etc.) durch 
Stau oder Ausleitung 
nur geringfügig bzw. 
lokal beeinträchtigt 

Deutliche 
Einschränkung der 
Qualität von 
Teilhabitaten durch 
Stau oder Ausleitung 

Querbauwerke / 
Durchgängigkeit 

Großräumige 
Durchgängigkeit bis 
weit über die Grenze 
des Epipotamals 
hinaus in beide 
Richtungen 
uneingeschränkt 
gegeben 

Großräumige 
Durchgängigkeit 
stromauf bis über die 
Grenze des 
Epipotamals zumindest 
stromauf durch 
qualitativ/quantitativ 
funktionsfähige 
Fischaufstiegshilfen 
(FAHs) gegeben 

Wanderungen stromauf 
durch unpassierbare 
oder mit 
qualitativ/quantitativ 
nicht funktionsfähigen 
FAHs versehene 
Querbauwerke auf 
wenige Kilometer kurze 
Abschnitte beschränkt 

Populationsindikator A B C 

Altersstruktur 
Fischdichte 
Fischbiomasse 

Richtwerte für A gem. 
Tabelle 9 

Richtwerte für B gem. 
Tabelle 9 

Richtwerte für C gem. 
Tabelle 9 
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3.4.4 Thymallus thymallus, Äsche (V) 

Ähnlich wie die Barbe nutzt auch die Äsche  im Verlauf ihres Lebenszyklus unterschiedliche 
Lebensräume wie Laichplätze, Juvenil-, Adult-, sowie Refugial- und Überwinterungshabitate. In 
Abbildung 10 werden die unterschiedlichen Habitatbedingungen von Äschen-Altersstadien 
widergegeben. In vielfältigen, naturnahen Fließgewässern treten diese Teillebensräume in enger 
Abfolge auf. In derartigen Gewässern in geeigneten Gewässerregionen kommen in der Regel 
starke Äschenbestände vor.  

 

 
Abbildung 10: Habitatpräferenzen unterschiedlicher Äschen-Stadien. JUNGWIRTH ET AL. (2003), 
verändert nach SEMPESKI & GAUDIN, 1995a-d.  V: Fließgeschwindigkeit; T: Wassertiefe, S: Korngröße. 

 

Auf Basis dieses Wissens wird die Lebensraumvielfalt als Habitatindikator vorgeschlagen. Die 
Bewertung der Eignung der Teillebensräume (kiesige Furten als Laich- und Freßhabitat, 
Flachwasserzonen als Juvenilhabitat, Kolke als Adult-, Ruhe- und Überwinterungshabitat) bedarf 
entsprechender Erfahrungen des Bearbeiters und kann sich an den aus der Literatur bekannten 
Habitatpräferenzen orientieren. Eine weiter reichende Beschreibung wird an dieser Stelle nicht als 
sinnvoll erachtet, weil unterschiedliche flussmorphologische Typen und Größenordnungen von 
Gewässern (vom kleinen Metarhithralgewässern bis in den Übergangsbereich Hyporhithral-
Epipotamal großer Donauzubringer) natürlicherweise über eine durchaus unterschiedliche 
Mesohabitatausstattung verfügen können, die trotz dieser Unterschiedlichkeiten funktionell 
Aspekte des Lebenszyklus der Äsche erfüllen können. 

Aufgrund ihrer Autökologie, vor allem der besonders negativen Reaktion von Äschen auf Schwall 
und Sunk sowie der Einschränkung ihres Verbreitungsgebietes am stromauf gelegenen Ende 
durch unpassierbare Querbauwerke, werden hydrologische/hydromorphologische Einflüsse 
ähnlich wie bei der Barbe als Beeinträchtigungsindikatoren vorgeschlagen. 

Im Unterschied zur Barbe weist die deshalb in die Gilde der „oligo-stenothermen“ Arten 
klassifizierte Äsche ein nach oben recht eng definiertes Fenster an präferierten 
Wassertemperaturen (Parameter mittlere Temperatur des wärmsten Monats, i. d. R. Juli oder 
August) bzw. tolerierten Wassertemperaturen (Parameter Maximaltemperatur) auf (vgl. SCHMITZ & 
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SCHUMANN, 1982). Diese Parameter können durch anthropogene Faktoren (Temperaturerhöhung 
durch thermische Einleitungen, Regulierung, fehlende Beschattung oder verringerten Austausch 
mit dem Grundwasser in Kombination mit der „Klimaerwärmung“ etc.) beeinflusst werden und 
werden als zusätzlicher Beeinträchtigungsindikator vorgeschlagen. In vielen Gewässern stehen 
diese Daten von amtlichen Temperaturmesspegeln zur Verfügung. 

Fraßdruck durch Prädatoren ist grundsätzlich ein Prozess, der in natürlichen oder naturnahen 
Ökosystemen gemäßigter Klimazonen in der Regel nicht zu einem kurz-/mittelfristig 
beobachtbaren Verschwinden von Arten oder übermäßig starken Schwankungen von Populationen 
führt. In Systemen mit gestörten Räuber-Beute-Beziehungen, etwa durch anthropogen begünstigte 
Räuberpopulationen oder eine anthropogen geschwächte Resilienz von Beutetieren, kann es 
durch Prädation hingegen zu Einbrüchen von Populationen kommen, die auch für den Erhalt von 
Arten problematisch sind. So ist Fraßdruck durch den Kormoran nachweislich ein Faktor, der 
mitteleuropäische Äschenbestände bis an die Grenze minimal notwendiger Populationsgrößen 
dezimieren kann (z.B. GÖRLACH & WAGNER, 2008; ZAUNER & PINKA, 1999). Dieser Einfluss geht in 
die 3 Parameter des Populationsindikators ein und braucht daher nicht extra – etwa als 
Beeinträchtigungsindikator – bewertet werden. 

 

Tabelle 11: Richtwerte zur Bewertung des Populationsindikators von T. thymallus  in verschiedenen 
Fischregionen. Altersstruktur: Bewertung im Schulnotensystem nach H AUNSCHMID ET AL . (2006). 

 Altersstruktur  Fischdichte [Ind. ha -1]  Fischbiomasse [kg ha -1] 

Richtwerte A B C  A B C  A B C 

Epirhithral - - -  - - -  - - - 

Metarhithral 1 / 2 3 4 / 5  > 150 > 75 �” 75  > 25 > 15 �” 15 

Hyporhithral 1 2 3 - 5  > 300 > 200 �” 200  > 50 > 25 �” 25 

Epipotamal 1 / 2 3 4 / 5  > 150 > 75 �” 75  > 25 > 15 �” 15 

Metapotamal - - -  - - -  - - - 

 

Der Verbreitungsschwerpunkt von T. thymallus liegt im Hyporhithral, der nach ihr benannten 
Äschenregion. Auch im Metarhithral (untere Forellenregion) kommt die Art häufig, teilweise in 
starken Beständen vor, ebenso im Übergangsbereich zum Epipotamal (Barbenregion).  

In Tabelle 11 werden Richtwerte gelistet, die für die Wertklassen des Populationsindikators für den 
lokalen Erhaltungszustand in den jeweiligen Fischregionen vorgeschlagen werden. Zur 
Verschneidung der drei Richtwerte zu einer Bewertungsklasse siehe Kapitel 3.4.1. Die gelisteten 
Richtwerte orientieren sich neben Erfahrungswerten intakter Bestände u. a. an den 
Biomassewerten der gesamten Fischfauna einer Gewässerstrecke (> 50 kg bzw. 40 kg ha-1), die 
minimal nach HAUNSCHMID ET AL. (2006) zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands 
gemäß WRRL zu erreichen sind („K. O. Kriterium Fischbiomasse“).  

Dies unter dem Gesichtspunkt, dass die Zielsetzung eines „guten ökologischen Zustands“ gem. 
FFH-Richtlinie und jene eines „günstiger Erhaltungszustands“ einer FFH-Art, die als Leitfischart in 
einem Gewässer ausgewiesen ist, durchaus ähnlich gelagert sein sollte. Überschlagsmäßig kann 
dies unter der Annahme abgeschätzt werden, dass sich der Fischbestand (Biomasse) in intakten 
Äschengewässern im Metahrithral ca. zu einem Drittel, im Hyporhithral etwa zur Hälfte aus T. 
thymallus zusammensetzt. Dann sind die Biomasse-Richtwerte stimmig mit dem oben genannten 
K.O. Kriterium in Übereinstimmung zu bringen.  
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Tabelle 12: Vorschlag für eine Bewertungsmethode für T. thymallus in Österreich.  

Habitatindikator A B C 

Lebensraumvielfalt Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle, 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
über 75 cm in 
laufender Abfolge im 
Gewässer vorhanden 

Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle, 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
über 75 cm 
wiederkehrend im 
Gewässer vorhanden 

Rasch überströmte 
Furtbereiche mit 
kiesiger Sohle, 
Flachwasserzonen und 
mäßig strömende 
Kolke mit Wassertiefen 
nur selten oder 
voneinander isoliert im 
Gewässer vorhanden 

Beeinträchtigungs-
indikator 

A B C 

Schwall und Sunk Kein Einfluss durch 
Schwall und Sunk 

Geringer Einfluss durch 
Schwall und Sunk 

Schwall-Sunk-
Verhältnis �” 3:1 

Sunkgeschwindigkeit �” 
10 cm/h 

Schwall und Sunk 
deutlich ausgeprägt 

Schwall-Sunk-
Verhältnis > 3:1 

Sunkgeschwindigkeit > 
10 cm/h 

Ausleitung (Restwasser) Kein Einfluss durch 
Stau oder Ausleitung 

Teilhabitate der Äsche 
(überströmte, 
ausreichend tiefe 
Furten, Durchströmung 
der Kolke etc.) durch 
Stau oder Ausleitung 
nur geringfügig bzw. 
lokal beeinträchtigt  

Deutliche 
Einschränkung der 
Qualität von 
Teilhabitaten durch 
Stau oder Ausleitung 

Durchgängigkeit Großräumige 
Durchgängigkeit bis 
weit über die Grenze 
des Hyporhithrals 
hinaus in beide 
Richtungen 
uneingeschränkt 
gegeben 

Großräumige 
Durchgängigkeit 
stromauf bis über die 
Grenze des 
Hyporhithrals 
zumindest stromauf 
durch 
qualitativ/quantitativ 
funktionsfähige 
Fischaufstiegshilfen 
(FAHs) gegeben 

Wanderungen stromauf 
durch unpassierbare 
oder mit 
qualitativ/quantitativ 
nicht funktionsfähigen 
FAHs versehene 
Querbauwerke auf 
wenige Kilometer kurze 
Abschnitte beschränkt. 

Wassertemperaturen 
anhand mehrjähriger 
Zeitreihe 

Mittel des wärmsten 
Monats < 16°C UND 

Maximaltemperatur < 
22°C 

Mittel des wärmsten 
Monats < 17°C UND 

Maximaltemperatur < 
24°C 

Mittel des wärmsten 
Monats �• 17°C ODER  

Maximaltemperatur �• 
24°C 

Populationsindikator A B C 

Altersstruktur 
Fischdichte 
Fischbiomasse 

Richtwerte für A gem. 
Tabelle 11 

Richtwerte für B gem. 
Tabelle 11 

Richtwerte für C gem. 
Tabelle 11 
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4 VORKOMMEN UND ERHALTUNGSZU STAND DER SCHUTZGÜTER IN 
NIEDERÖSTERREICH 

4.1 Acipenser ruthenus , Sterlet (V) 

 
Abbildung 11: Sterlet ( Acipenser ruthenus ) aus der Donau 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Sterlet war ursprünglich in Österreich in der gesamten Donau sowie im Unteren Inn, der 
March, der Unteren Thaya und dem Mur-Unterlauf verbreitet. Ein historisches Vorkommen in der 
Drau bis nach Kärnten ist möglich aber nicht dokumentiert (FRIEDRICH, 2012).  

Aktuell ist nur aus der Stauwurzel des Donaukraftwerkes Aschach (OÖ.) ein reproduktiver Bestand 
bekannt. Zur Klärung vieler offener Fragen über die Ökologie, Schlüsselhabitate, Populationsgröße 
dieser Population läuft ab 2013 ein Forschungsprojekt („Grundlagen zum Erhalt und zur 
Entwicklung der Sterletpopulation in der österreichischen Donau“, ezb-TB Zauner GmbH). Als 
zusätzliche Gefährdungsursache für diese kleine Sterlet-Population bzw. generell für Donau-
Acipenseriden ist eine genetische Verfälschung bzw. Hybridisierung mit anderen Arten, u. a. dem 
Sibirischen Stör (Acipenser baeri) besonders brisant (LUDWIG ET AL. 2009).   

Häufige Nachweise von Stören verschiedener Arten in Österreich gehen mit Ausnahme der 
erwähnten oberösterreichischen Population sehr wahrscheinlich ausschließlich auf Besatz-
maßnahmen zurück.  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

In Niederösterreich ist derzeit aus keinem Fließgewässer anhand von Fängen unterschiedlicher 
Altersstadien ein nennenswerter Sterlet-Bestand belegt. Adultfische wurden in verschiedenen 
Donauabschnitten wiederholt durch Anglerfänge nachgewiesen. Weiters gelangen Fänge im 
Rahmen des Monitorings der Fischaufstiegshilfe im Kraftwerksunterwasser Freudenau. Eine 
gewisse Häufung von Anglerfängen ist im Unterwasser KW Altenwörth (Stauwurzel Greifenstein) 
erkennbar, aber auch dort primär durch Besatzmaßnahmen zu erklären. Seit den 1980er Jahren 
gibt es in Niederösterreich keine Belege für eine natürliche Reproduktion (FRIEDRICH, 2012). 
Besatzmaßnahmen wurden in verschiedenen Donauabschnitten, vor allem östlich von Wien, 
durchgeführt. 
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Auf tschechischem Staatsgebiet wurden im Thaya-Unterlauf vereinzelte Sterlets nachgewiesen 
(LUSK ET AL. 2004),  die entweder als Reliktvorkommen, Besatzfische oder über die March aus der 
Donau eingewanderte Individuen gedeutet werden können. 

Anhand der vorliegenden Datenlage sind die seltenen Vorkommen des Schutzgutes in 
Niederösterreich durchwegs als nichtsignifikante Populationen einzustufen.  

 

Tabelle 13: Einstufung von Acipenser ruthenus  (Gesamtbewertung) in den NÖ FFH-Gebieten gemäß 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebiet sbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet Bestehender SDB Letztnachweis Aktuelle Einstufung 

AT1205A00 Wachau - 2009* D 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - 2003 D 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - 1997* - 

AT1218000 Machland-Süd - 1997* D 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse - 2009 D 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - 2000 D 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - 2011* D 

AT1210A00 Steinfeld - - - 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - 
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Abbildung 12: Acipenser ruthenus  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.2 Aspius aspius , Schied (II, V) 

 
Abbildung 13: Schied ( Aspius aspius ). Foto: G. Zauner.  

 

Verbreitung in Österreich 

Der Schied kommt in allen östlichen Bundesländern vor, er fehlt in Tirol und Vorarlberg (WOLFRAM 
& MIKSCHI, 2007). In Kärnten wurde er durch Besatz erfolgreich angesiedelt, im Bundesland 
Salzburg konnte durch Besatzmaßnahmen in der Salzach kein Bestand etabliert werden. Aspius 
aspius ist ein typisches Faunenelement größerer Tieflandflüsse, sein Verbreitungsschwerpunkt 
liegt an der Donau sowie in Unterläufen potamaler Zubringer.  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

In der niederösterreichischen Donau ist der Schied im gesamten Verlauf recht häufig. Er dringt mit 
Ausnahme der March (gesamter Verlauf) nur unweit in die Zubringer vor. Nachweise sind weiters 
aus der Unteren Thaya sowie den Unterläufen von Fischa, Schwechat, Schmida und aus dem 
Marchfeldkanal bekannt. Vereinzelt wurde das Schutzgut weiters in den mündungsnahen 
Unterläufen von Krems, Kamp, Traisen, Großer Tulln, Melk, Ybbs, Zaya sowie in der Mährischen 
Thaya (vermutlich Relikt) gefunden. In der Url ist nur ein alter Einzelnachweis aus dem Jahr 1993 
verfügbar, in der Leitha kommt die Art nur im burgenländischen Unterlauf vor. Neben dem 
Hauptstrom der Donau sind auch aus größeren Altarmen teils dichte Bestände bekannt. 

Das Verbreitungsgebiet des Schieds hat sich stromauf durch Wanderhindernisse und 
Habitatverschlechterungen (z.B. regulierungsbedingte Rhithralisierung) im Verhältnis zur 
ursprünglichen Verbreitung deutlich reduziert.  

Alle FFH-Gebiete mit Anteilen an der Donau weisen eine Bedeutung für den Erhalt von Aspius auf, 
insbesondere jene, die ein großflächiges Ausystem beinhalten (v. a. AT1204000 Donau-Auen 
östlich von Wien, AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen). Weiters bestehen bedeutende Habitate 
und Bestände an March und Thaya (Gebiet AT1202000 March-Thaya-Auen), während historische 
Vorkommen weiter stromauf an der Thaya mittlerweile erloschen sein dürften.  

Im Vergleich zu den bestehenden Standarddatenbögen ergibt sich in einigen Fällen 
Adapierungsbedarf. Die Einstufungen von Population und Erhaltung sind teilweise zum 
Ungünstigeren zu korrieren, weil die vorliegenden Daten entsprechende lokale Erhaltungszustände 
bzw. Populationsgrößen zeigen. 
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Abbildung 14: Aspius aspius  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  

 
Tabelle 14: Einstufung von Aspius aspius in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebiet sbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 
Bestehender SDB Letzt-

nach-
weis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau B B C B 2012 B B C B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2012 B B C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau B C C B 2007 C C C C 

AT1218000 Machland-Süd B C C C 2005 C B C C 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C C C B 2009 B B C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - 2003 C C B C 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal D - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen A A C B 2011 B B C B 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 
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Code Gebiet 
Bestehender SDB  Letzt-

nach-
weis 

Aktuelle Einstufung  

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - D - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien A B C B 2011 B B C B 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen C B C B 2011 C C C C 
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4.3 Barbus barbus , Barbe (V) 

 
Abbildung 15: Barben-Schwarm ( Barbus barbus ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Die Barbe war ursprünglich in Österreich vom Alpenrhein im Westen bis zur Drau im Süden und 
zur March/Thaya und Leitha im Osten weit verbreitet und kam vor allem in Gewässern des 
Epipotamals (Barbenregion) und des Hyporhithrals (Äschenregion) vor. In ausreichend großen und 
nicht zu kalten Gewässern reichen Bestände bis in die Untere Forellenregion (Metarhithral). Die Art 
gilt als Mitteldistanzwanderer, ihr aktuelles Verbreitungsgebiet ist vor allem am oberen Ende durch 
Wanderbarrieren und großflächig strukturell ungünstige Habitatverhältnisse deutlich zurück 
gegangen. So ist sie beispielsweise aus dem Tiroler Inn und weiten ehemals besiedelten 
Abschnitten von Flüssen wie Salzach oder Drau heute – mit Ausnahme von in der Regel nicht 
nachhaltig wirksamen Besatzversuchen – verschwunden. Auch quantitativ sind bei erhaltenen 
Beständen deutlich Rückgänge zu verzeichnen. 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Barbus barbus als namensgebende Fischart der Barbenregion (Epipotamal) ist in den niederen 
Lagen in Niederösterreich weit verbreitet. Nachweise fehlen aus abflussschwachen kleinen 
Fließgewässern, alpin geprägten Gewässern der Forellenregion, sowie aus dem Einzugsgebiet der 
Lainsitz. 

Die Bestandsdichte in der Donau ist rückläufig, wenngleich die Barbe mit den Bedingungen der 
Staukette und den regulierten Fließstrecken im Vergleich zu anderen rheophilen Fischarten noch 
vergleichsweise gut zu Recht kommt (ZITEK ET AL. 2004, ZAUNER ET AL. 2008). Aus den übrigen 
Fließgewässern sind die dichtesten Bestände aus den Bioregionen „Bayer. Österreichisches 
Alpenvorland und Flysch“ und „Östl. Flach- und Hügelländer“ bekannt (siehe Abbildung 16). Aber 
auch dort sind ausgeprägte Defizite erkennbar: Die Biomassen liegen überwiegend unter 25-50 kg, 
die Altersstrukturbewertungen in Strecken mit Nachweisen meist bei 3 oder 4. Unter Anwendung 
der Richtwerte gem. Kap. 3.4.3 (siehe Tabelle 9) wird in der Regel kein günstiger lokaler 
Erhaltungszustand erreicht.  



ezb-TB Zauner GmbH Basisdatenerhebung FFH-relevanter Fische in NÖ 

 

 41

Donau

Alpenvorland und Flysch

Östl. Flach- und Hügelländer

Granit u. Gneisgebiet

F
is

ch
bi

om
as

se
 [k

g 
ha

-1
]

0

25

50

75

100

125

Donau

Alpenvorland und Flysch

Östl. Flach- und Hügelländer

Granit u. Gneisgebiet

A
lte

rs
st

ru
kt

ur
be

w
er

tu
ng

1

2

3

4

 
Abbildung 16: Biomasse (links) und Altersstruktur bewertung (rechts) von Barbenvorkommen in der 
Donau sowie in verschiedenen Bioregionen (nach H AUNSCHMID ET AL ., 2006) Niederösterreichs.  

 

Aufgrund der weiten Verbreitung der Barbe in Österreich ist die Gesamteinstufung der einzelnen 
niederösterreichischen Natura 2000-Gebiete bestenfalls bei B anzusetzen. Allerdings liegen mit 
der Donau und einer Reihe von größeren Zubringern epipotamaler Charakteristik gerade in 
Niederösterreich besonders wichtige Barbenhabitate bzw. Bestände. Dementsprechend hat eine 
Reihe von FFH-Gebieten eine hohe Bedeutung zum Erhalt dieses Anhang V Schutzgutes.  

 

Tabelle 15: Einstufung von B. barbus  (Gesamtbewertung) in den NÖ FFH-Gebieten auf Basis des 
aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-relevante n Fischen. *: nur mit indirektem Gebietsbezug; 
geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet Bestehender SDB Letztnachweis 
Aktuelle 

Einstufung 

AT1205A00 Wachau - 2012 B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - 2009 C 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - 2011 B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - 2007 B 

AT1218000 Machland-Süd - 2005 B 

AT1219000 Niederösterreischische Alpenvorlandflüsse - 2012 B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - 2011 C 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - 2008 B 

AT1202000 March-Thaya-Auen - 2011 B 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - 1999 C 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - 2011 B 

AT1210A00 Steinfeld - - - 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax - 2006 C 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - 2009 B 
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Abbildung 17: Barbus barbus  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.4 Chalcalburnus ch. mento , Seelaube (II) 

Gültiges Taxon: Alburnus mento 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Fischarten der früheren Gattungen Alburnus und Chalcalburnus werden heute bei Alburnus 
zusammengefasst. Die Taxonomie der Mitglieder dieser Gattung ist dringend revisionsbedürftig. 
Chalcalburnus chalcoides wird heute als Alburnus chalcoides geführt, dieses Taxon dürfte nur in 
der Kaspisee und Zubringern vorkommen (KOTTELAT & FREYHOF, 2007). Die Seelauben der 
Voralpenseen wurden bei KOTTELAT & FREYHOF in den Status der Art Alburnus mento gehoben. 
Für dieses Taxon wurde eine getrennte Berichtslegung vorgeschlagen (ETC/BD, 2011).   

 
Abbildung 18: Seelaube ( Alburnus mento ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Seelaube in Österreich liegt in Voralpenseen wie Atter-, Traun-, 
Mond- und Grundl- und Hallstättersee. Auch südlich der Alpen kommt sie im Wörthersee vor. Teile 
der Seenpopulationen wandern zum Laichen in Zubringer ein. Auch in Seeausrinnen wie Traun 
oder Ager sind Seelauben nachweisbar.  

Die Seelaube ist primär als Seenfisch bekannt. Ein Vorkommen in der oberen Donau ist zwar 
bereits historisch beschrieben (HECKEL & KNER, 1858), der Erstnachweis in jüngerer Zeit gelang 
allerdings erst 2002 bei Linz. Weiters sind ein Einzelnachweis aus der Donau im östlichen 
Machland sowie zwei Funde in einem Nebengewässer im selben Donauabschnitt bekannt 
(GUMPINGER, 2007; ZAUNER ET AL. 2007). Diese Nachweise sind grundsätzlich sowohl durch Abdrift 
aus den Seenpopulationen als auch durch eine eigenständige, bisher übersehene 
Donaupopulation erklärbar. Zweiteres ist allerdings angesichts der überaus seltenen Nachweise in 
der Donau als sehr  unwahrscheinlich einzuschätzen.  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Derzeit sind nur zwei Nachweise mit Bezug zu Niederösterreich bekannt. Der erste aus der Donau 
bei der Mündung des Hüttinger Arms in der Grenzstrecke zu Oberösterreich im östlichen 
Machland. Ein weiterere Nachweis im Jahr 2006 gelang in der so genannten „Aichbauernlacke“, 
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einem mit derselben Donaustrecke verbundenen Altarmrelikt auf oberösterreichischer Seite des 
Machlands.  

Weil es sich wahrscheinlich dabei um ein aus den Voralpenseen bzw. aus der Traun ausgedriftete 
Individuen handelt, ist nicht von einer signifikanten Population auszugehen. Das Vorliegen einer 
eigenständigen, aufgrund der Ähnlichkeit mit der gewöhnlichen Laube, A. alburnus, bisher 
übersehenen Donaupopulation, ist sehr unwahrscheinlich, aber auch nicht vollständig 
auszuschließen.  

 

Tabelle 16: Einstufung von Chalcalburnus chalcoides in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebiet sbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 
Bestehender SDB Letzt-

nach-
weis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau - - - - - - - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - - - - - - - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2005* D - - - 

AT1219000 NÖ Alpenvorlandflüsse - - - - - - - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - - - - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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4.5 Cobitis taenia , Steinbeißer (II) 

Nach Auftrennung in mehrere Arten für NÖ. gültiges Taxon: Cobitis elongatoides, Donau-
Steinbeißer 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Die Taxonomie der europäischen Arten der Gattung Cobitis ist äußerst komplex (JANKO ET AL. 
2007). Die von Linné beschriebene Art C. taenia dürfte weitgehend auf Zuflüsse der Nord- und 
Ostsee sowie der Wolga beschränkt sein (VASILEV ET AL. 1989; BOHLEN & RAB, 2001). Die im 
Donaueinzugsgebiet vorkommenden Steinbeißer, und damit der Großteil der österreichischen 
Populationen, werden aktuell der Art Cobitis elongatoides zugeordnet (FREYHOF, 1999).  

Dabei ist zu ergänzen, dass die Taxonomie durch die Möglichkeit der Gynogenese 
(ungeschlechtliche  Fortpflanzungsweise) und des Auftretens von Individuen mit mehrfachen 
Chromosomensätzen (Polyploidie) verkompliziert wird. Innerhalb der Gattung Cobitis gibt es in 
Europa verschiedene Arten oder Arten-Hybrid-Komplexe mit unterschiedlichen 
Reproduktionsweisen, die sich unter anderem in der Anzahl der Chromosomensätze 
unterscheiden (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007). Die Verbreitungsgebiete der beteiligten Arten 
überlappen einander und eine morphologische Unterscheidung ist in der Regel nicht möglich 
(JANKO ET AL. 2007).  

In Mitteleuropa wiesen BOHLEN ET AL. (2002) sechs verschiedene Arten-Hybrid-Komplexe nach, 
und zwar in Fließgewässern der Einzugsgebiete von Oder, Elbe, Weser, Issel und des Rheins. 
Neben C. taenia dürften in Mitteleuropa zumindest zwei weitere Arten vertreten und an der 
Hybridbildung beteiligt sein: C. elongatoides und C. tanaitica. Nach RÁB ET AL. (2000) kommt C. 
taenia in Österreich gar nicht vor, dafür jedoch C. tanaitica und C. elongatoides. Alle untersuchten 
Hybride im Gebiet der oberen und mittleren Donau setzten sich aus C. elongatoides, C. tanaitica 
und fallweise C. taenia zusammen (JANKO ET AL. 2007).  

Angesichts der offenen Diskussion wird der Steinbeißer in der Roten Liste Österreichs als Cobitis 
sp. geführt (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007). Die FFH-Berichtslegung wird für die Gattung Cobitis 
gesamt vorgeschlagen (ETC/BD, 2011).  

 

 
Abbildung 19: Steinbeißer ( Cobitis c. f. elongatoides ) 
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Verbreitung in Österreich 

Das Verbreitungsgebiet des Steinbeißers in Österreich dürfte sich gegenüber dem historischen 
Areal vor allem im Westen deutlich verkleinert haben (SCHAUER ET AL. 2013, in prep.). Aus 
Vorarlberg und Salzburg fehlen aktuelle Nachweise, in Tirol beschränken sie sich auf einen 
Fundort am Inn, in Kärnten auf einen Wiederansiedelungsversuch. Auch in Oberösterreich gehört 
der Steinbeißer mit Ausnahme des Machlandes zu den äußerst seltenen Arten.  

Im Osten Niederösterreichs sind Steinbeißer verbreitet und teils häufig, während aus dem Most- 
und Waldviertel nur sehr wenige Fundorte bekannt sind. Gute Bestände gibt es in vielen 
südoststeirischen Zubringern zur Mur, in der Lafnitz und in einigen südburgenländischen 
Fließgewässern.  

In Österreich besteht eine Tendenz, dass Fließgewässerpopulationen vor allem im östlichen bzw. 
südlichen Verbreitungsgebiet vorkommen, während weiter im Westen Steinbeißer meist an 
Altarme gebunden sind (SCHAUER ET AL. 2013, in prep.). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Die niederösterreichischen Steinbeißervorkommen sind im Westen sehr spärlich gesät, während 
im Osten verbreitet teils dichte Vorkommen bekannt sind. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die 
Nachweisbarkeit dieser Art aufgrund der versteckten, meist vergrabenen Lebensweise gewissen 
Einschränkungen unterliegt. Aufgrund von Verwechslungen mit anderen Arten (v.a. Bachschmerle) 
sind Steinbeißer-Nachweise durch Laien oft unzuverlässig. Derartige Erfahrungen wurden auch im 
Rahmen des oberösterreichischen Kleinfischprojektes gemacht (GUMPINGER ET AL. 2008-2012). 
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Abbildung 20: Fischdichte (links) und Altersstrukturbewertungen (recht) von Steinbeißervorkommen 
in verschiedenen Bioregionen (nach H AUNSCHMID ET AL ., 2006) Niederösterreichs; *: keine Nachweise. 
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Aus kleinen Fließ- und Augewässern im oberösterreichischen, nördlichen Machland sind teils 
dichte Steinbeißerbestände bekannt (BERG, SCHAUER & GUMPINGER, 2010). Aus dem südlichen 
Machland fehlen hingegen Hinweise. Die westlichsten Funde in Niederösterreich stammen aus 
dem Unterlauf der Url, sowie vereinzelt aus der Unteren Ybbs. Im Mostviertel sind weitere 
Vorkommen aus dem Unterlauf der Melk (inkl. Alte Melk), sehr selten aus der Pielach, vereinzelt 
aus Nebengewässern der Donau in der Wachau, sowie aus der Fladnitz bekannt. Erst im Tullner 
Feld (v. a. im System des Gießgangs Greifenstein sowie im Unterlauf der Schmida und des 
Göllersbachs) liegen dichte Steinbeißernachweise vor.  

Aus dem Waldviertel sind nur sehr wenige Funde bekannt, nämlich aus der Lainsitz bei Gmünd, 
aus einem Zubringer der Taffa und häufig nur aus dem donaunahen Kamp- und Mühlkamp 
Unterlauf.  

Im Industrieviertel sind Steinbeißer aus der Schwechat, dem Fischa-Unterlauf und aus der Leitha 
(v. a. Altarme) bekannt.  

Die mit Abstand höchsten Nachweis- und Bestandsdichten stammen aus dem Weinviertel bzw. der 
Bioregion „Östliche Flach- und Hügelländer“ (siehe Abbildung 23). In manchen kleinen 
Fließgewässern, wie etwa Schmida, Göllersbach, Pulkau oder Zaya, wurden dort Steinbeißer-
Dichten von mehreren tausend Individuen pro Hektar dokumentiert. Weitere, teils dichte  
Nachweise kommen aus der Unteren Thaya und March (v. a. Augewässer und kleine Zubringer) 
sowie dem Rußbach. Aus den Donauauen östlich von Wien liegen hingegen nur vereinzelte Funde 
vor, und zwar aus dem Stopfenreuther Arm und der Regelsbrunner Au.  

 

Tabelle 17: Einstufung von Cobitis taenia  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß Standarddatenbogen 
(SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code 
Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C B C B 2005 C C C C 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion C B C C - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2012 B B C A 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau C B C B - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd C C C C 2009* D - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse B B C B 2009 C C C C 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft B B C B 2008 C C B C 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C 2011* C C B C 

AT1202000 March-Thaya-Auen B B C B 2011 B B C B 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg C C C C - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - D - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien B B C B 2011 C C C C 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax C B C C - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene – Leithaauen C C C C 2011 C C C C 

 

In vielen Gebieten ist aufgrund der lückigen Verbreitung und der geringen Bestandsdichten ein 
ungünstiger lokaler Erhaltungszustand zu bewerten. Dies hat in vielen Fällen mit durch 
Regulierung bedingte Strukturarmut sowie dem Verlust von Nebengewässern zu tun. Eine hohe 
Bedeutung ist dem Gebiet AT1202000 March-Thaya-Auen und inbesondere dem Gebiet 
AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen zuzusprechen. In einer Reihe von Gebieten sollte der 
Steinbeißer mangels an Nachweisen aus dem Standarddatenbogen gestrichen werden.  
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Abbildung 21: Cobitis taenia  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.6 Cottus gobio , Koppe (II) 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Unter den bisher als Cottus gobio geführten Koppen findet sich eine Vielfalt an “kryptischen Arten”. 
Bei FREYHOF, KOTTELAT & NOLTE (2005) wurden für Europa 15 verschiedene Arten unterschieden. 
Im Donaueinzugsgebiet dürfte soweit bekannt neben 2 kleinräumig vorkommenden Arten 
(Oberläufe von Save und Arges) Cottus gobio weit verbreitet sein, über Vorkommen von weiteren 
Arten in Österreich ist nichts bekannt. Bei ETC/BD (2011) wird zum derzeitigen Wissensstand eine 
gemeinsame FFH-Berichtslegung von Cottus gobio sensu latu vorgeschlagen.  

 

 
Abbildung 22: Koppe ( Cottus gobio ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Die Koppe ist österreichweit verbreitet. Neben dem typischen Lebensraum – Fließgewässern der 
Forellen- und Äschenregion – gibt es auch Vorkommen in Seen sowie in der Donau. Die 
Bestandsdichten in der Donau sind derzeit sehr gering, was sehr wahrscheinlich durch 
Konkurrenzphänomene mit Neozoen der Gattung Neogobius zu erklären ist. Koppen fehlen in 
Wildbächen, kleinen glazial geprägten Gewässern mit intensivem Geschiebetrieb und in warmen 
Tieflandbächen und –gräben (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007).  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Bei der Interpretation von Nachweiszahlen oder Bestandszahlen sind methodische Schwierigkeiten 
zu berücksichtigen. Bei Elektrobefischungen werden die tatsächlichen Bestandsdichten in der 
Regel unterschätzt und vor allem juvenile Koppen sind im Fang unterrepräsentiert.  

Die Abundanzen aus verschiedener Bioregionen Niederösterreichs weisen auf weniger dichte 
Koppenbestände im Granit- und Gneisgebiet sowie in den östlichen Flach- und Hügelländern hin 
(siehe Abbildung 23). Im Alpenvorland bzw. in den Kalkalpen treten dichtere Bestände auf. Die 
Altersstrukturbewertungen weisen ein ähnliches räumliches Muster auf – die besten 
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Altersstrukturbewertungen wurden in den alpinen Regionen bzw. im Alpenvorland vergeben. Dabei 
ist einzuschränken, dass Nullfänge nicht berücksichtigt werden.  
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Abbildung 23: Fischdichte (links) und Altersstrukturbewertungen (recht) von Koppenvorkommen in 
der Donau sowie in verschiedenen Bioregionen (nach H AUNSCHMID ET AL ., 2006) Niederösterreichs 

 

Tabelle 18: Einstufung von Cottus gobio in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebiet sbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nach- 
weis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C B B B 2012 C C C C 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion C B C C 2009 C A C B 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen C C C C 2011 C C C C 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein C A C B 2011 C A C B 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau C B C B 2007 C B C C 

AT1218000 Machland-Süd C C C C 2005 C C C C 

AT1219000 Niederösterreischische Alpenvorlandflüsse B B C B 2011 B B C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft C B B C 2011 C B B C 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C 2009 C B C C 

AT1202000 March-Thaya-Auen D - - - 1994 D - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone D - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg C C C C 2007 C A C C 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien C B B C 2010 C C C C 

AT1210A00 Steinfeld - - - - 2011 C C C C 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax C B C B 2012 C A C B 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen C C C C 2011 C B C B 

 



ezb-TB Zauner GmbH Basisdatenerhebung FFH-relevanter Fische in NÖ 

 

 51

Eine geografisch weiter differenzierte Betrachtung eröffnet dazu interessante Details (siehe 
Abbildung 24). Das Landesgebiet südlich der Donau ist de facto flächendeckend besiedelt, und in 
der überwiegenden Zahl an Befischungsstrecken wurden Koppen nachgewiesen. Auch im 
südlichen bzw. westlichen Waldviertel (Kamp- und Krems-Oberläufe) ist eine hohe Nachweis- und 
Bestandsdichte erkennbar.  

An der Lainsitz kommen Koppen hingegen seltener vor, in der Mährischen Thaya und in der Thaya 
bis zur Grenze bei Drosendorf, im Kamp-Unterlauf sowie in der Taffa fehlen sie. Im Weinviertel 
inkl. March konnten in den letzten Jahrzehnten mit Ausnahme eines Einzelfundes in einem 
isolierten March-Altarm (Herkunft fraglich) überhaupt keine Koppen nachgewiesen werden. 

Zwar sind durch anthropogene Einflüsse wie Gewässererwärmung, Kolmation, 
Feinsedimenteintrag, Neozoen etc. Rückgänge der Bestände und Verbreitung der Koppe 
aufgetreten, das Fehlen der Koppe in den genannten Gebieten lässt sich jedoch nur durch 
biogeografische bzw. naturräumliche Gegebenheiten erklären.  

Eine Reihe von FFH-Gebieten beherbergt Koppenbestände in einem hervorragenden (AT1211A00 
Wienerwald-Thermenregion, AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein, AT1208A00 Thayatal bei Hardegg 
und AT1212A00 Nordöstliche Randalpen) bzw. guten lokalen Erhaltungszustand (AT1217A00 
Strudengau-Nibelungengau, AT1219000 NÖ. Alpenvorlandflüsse, AT1207A00 Kamp- und 
Kremstal, AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft, AT1220000 Feuchte Ebene - 
Leithaauen). Aufgrund der überaus weiten Verbreitung der Art in Österreich ist die Bedeutung der 
einzelnen Gebiete (Kriterien Population & Gesamt) jedoch bestenfalls mit B einzustufen.  
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Abbildung 24: Cottus gobio  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  
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4.7 Eudontomyzon mariae , Ukrainisches Bachneunauge (II) 

Anmerkungen zur Taxonomie 

In Österreich kommen zwei Neunaugengattungen vor: Lampetra und Eudontomyzon. Deren 
Unterscheidung, insbesondere der Larven (Querder), ist schwierig. Zählbare taxonomische 
Merkmale sind zum Teil von großer Variabilität und überlappen. Die Bestimmung erfolgt primär 
aufgrund von Merkmalen der Mundscheibe der Adulten. Auch die Zahl von Rumpfmyomeren 
(Segmente der Muskulatur) oder die Größe von Querdern und Adulten (E. mariae ist 
großwüchsiger) liefert Hinweise auf die Gattungszugehörigkeit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich Körpergröße und –proportionen auch nach der Umwandlung (Metamorphose) von der Larve 
zum adulten Neunauge noch ändern können (KRAPPE ET AL. 2012). 

Die durch den Autor getroffene Zuordnung von Adulten, aber auch von großen Querdern, von 
österreichischen Fundorten anhand morphologischer Merkmale zu den beiden Gattungen konnte 
jüngst auch anhand mehrerer Proben aus Österreich durch molekulargenetische Ergebnisse 
bestätigt werden (NEUMANN, Mittlg. 2012). 

Auf Art-Niveau bestehen innerhalb der Gattung Eudontomyzon nach wie vor große Unsicherheiten. 
Eine umfangreiche Revision von Neunaugen des „E. mariae complex“ (vor allem aus der Mittleren 
und Unteren Donau) durch RENAUD (1982) ergab, dass verschiedene als Arten und Unterarten der 
Gattung Eudontomyzon beschriebene Taxa einer einzigen, variablen Art E. mariae zuzuordnen 
wären. Unter 17 anderen taxonomischen Einheiten wäre auch E. vladykovi als Synonym von E. 
mariae zu bezeichnen. Nach FRIEDL (1995) gehören alle in Kärnten untersuchten Neunaugen E. 
mariae an, gemäß KOTTELAT (1997) und KOTTELAT & FREYHOF (2007) kommt hingegen im 
Einzugsgebiet der Oberen Donau nur Eudontomyzon vladykovi vor; E. mariae wäre im 
Donaueinzugsgebiet auf Zubringer unterhalb des Eisernen Tors beschränkt.  

Österreichische Populationen zeigen teilweise das für E. mariae typische Merkmal, dass große 
Querder eine marmorierte Färbung aufweisen. Bei anderen Eudontomyzon-Populationen fehlt 
diese Marmorierung (RATSCHAN ET AL. 2013 in prep.). Darüber hinaus ist zum derzeitigen 
Wissensstand – unabhängig vom unklaren Status der Taxa maria und vladykovy - nicht mit 
Sicherheit auszuschließen, dass auch parasitische Neunaugen (Eudontomyzon danfordi) in 
Österreich vorkommen.  

Damit verbleiben massive Unsicherheiten und Widersprüche, die dringend vertiefender 
taxonomischer und faunistischer Bearbeitungen bedürfen.  

 
Abbildung 25: Ukrainisches Bachneunauge ( Eudontomyzon mariae ) 
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Verbreitung in Österreich 

Die Gattung Eudontomyzon ist im Vergleich zu Lampetra planeri deutlich weiter verbreitet, wenn 
auch stark fragmentiert und aus vielen ehemals besiedelten Gewässern verschwunden. In Kärnten 
(Drau, Gail und Zubringer) sowie in den südöstlichen Bundesländern Steiermark und Burgenland 
(Enns, Mur, Raab, Lafnitz und Zubringer) kommen noch recht verbreitet Neunaugenbestände vor. 
Nördlich der Alpen gibt es hingegen nur wenige Vorkommen, vereinzelt am Unteren Inn und 
Zubringern, in Zubringern der Traun, wenigen kleineren Donauzuflüssen sowie im Kamp. Aus der 
Donau selbst sind in den letzten Jahrzehnten nur vereinzelte Funde bekannt geworden, die eher 
auf Abdrift aus Zubringern als auf erhaltene Bestände schließen lassen (Mittlg. RATSCHAN in 
KRAPPE ET AL. 2012). 

 

 
Abbildung 26: Funde von Lampetra planeri  (blau) und Eudontomyzon sp . (grün) aus den letzten 
Jahrzehnten in Österreich (Aus: R ATSCHAN ET AL ., 2013 in prep., unvollst.). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

In Niederösterreich dürften Neunaugen ursprünglich deutlich häufiger gewesen sein als aktuell. 
Aus der Donau bei Wien gibt es umfangreiches Belegmaterial aus dem 19. Jahrhundert am 
Naturhistorischen Museum, das nahe legt, dass historisch auch der Donaustrom intakte 
Neunaugenbestände beherbergt hat. Noch in den 1950er und 1960er Jahren waren Neunaugen 
deutlich weiter verbreitet als heute und kamen  beispielsweise in den Flüssen Erlauf, Melk und 
Ybbs vor (MIKSCHI & WOLFRAM-WAIS, 1999; MITTLG, KRAUS; SCHROLL, 1969), wo sie heute 
verschollen bzw. ausgestorben sind. 

Aktuell ist Eudontomyzon in Niederösterreich ausgesprochen selten. Im oberösterreichischen 
Machland (Mettensdorfer Mühlbach, Tobrabach) kommen in Oberösterreich unweit der 
Landesgrenze Neunaugen vor, die als Eudontomyzon anzusprechen sind. Ein Einzelnachweis liegt 
von der Enns-Mündung (Grenzstrecke) sowie vom Raminbach-Unterlauf nahe der Mündung in die 
Enns vor (ebenfalls noch Oberösterreich).  
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Aus der Ybbs wurde in den letzten Jahrzehnten keine sicheren Neunaugenfunde bekannt. 
Gerüchteweise soll aber bei Kematen ein Totfund gelungen sein, der allerdings als unsicher  zu 
werten ist (Mittlg. GUTTMANN).  

In der Donau wurden im Nebenarm Grimsing zwei Querder gefunden, die aufgrund ihrer Größe 
wahrscheinlich als Eudontomyzon anzusprechen sind. Im Kamp-Unterlauf bei Jettsdorf wurde 
2009 ein einzelnes Neunauge nachgewiesen.  

An der March wurden in der Rudava auf slowakischer Seite Anfang der 1990er Jahre Neunaugen 
entdeckt (SPINDLER ET AL. 1992). Vom österreichischen Staatsgebiet ist dem Autor an der March 
kein Fund bekannt.  

Bestandsbildend ist Eudontomyzon in ganz Niederösterreich nur aus dem Kamp-Oberlauf  
zwischen Ritterkamp und Zwettl belegt. Dort gelangen wiederholt Funde aus den Jahren 2000 bis 
2011 (HADWIGER, 2001; HINTERHOFER ET AL. 2008; RATSCHAN, Beleg 2011). Aus dem Großen 
Kamp stromauf Ritterkamp – also der stromauf anschließenden Strecke – liegen hingegen keine 
Fischdaten vor. Dies ist als ausgeprägtes Defizit in Bezug auf das in Niederösterreich sehr seltene 
Schutzgut einzuschätzen (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). 

Die Kamp-Neunaugen wurden bislang als Lampetra planeri bestimmt. Anhand des Merkmals der 
Maximalgröße der Querder (anhand des Querder-Beleges aus 2011 mit 226 mm Totallänge) ist 
diese Population aber mit sehr hoher Sicherheit der Gattung Eudontomyzon zuzuordnen. Aus 
keiner österreichischen Lampetra-Population wurden annähernd so große Individuen bekannt 
(RATSCHAN ET AL., 2013 in prep.). Leider fehlt bislang noch ein Beleg eines Adulttieres, um die Art 
zweifelsfrei anhand der Saugscheibe zu bestätigen, es sind dazu jedoch DNA-Proben in 
Auswertung.  

Der Bestand im Kamp-Oberlauf ist nach ELLMAUER (Hrsg., 2005) mit einem günstigen lokalen 
Erhaltungszustand zu bewerten. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Isolation der Population ist eine 
ausgesprochen hohe Bedeutung dieser Population für den Erhalt des Schutzgutes in Österreich 
abzuleiten. 

 

Tabelle 19: Einstufung von Eudontomyzon mariae in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebiet sbezug. Geänderte Einstufungen gelb hinterlegt. 

Code 
Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau D - - - 2007 D - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - - - - 2009 D - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein D - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2009* - - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse - - - - 1965 D - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - 2011 C B A A 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - 2009* - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen D -  - 1992 D - - -- 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - - - - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax D - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen    - -    - 
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Abbildung 27: Eudontomyzon mariae  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.8 Gobio albipinnatus , Weißflossengründling (II) 

Gültiges Taxon: Romanogobio vladykovi, Donau-Stromgründling, Donau-
Weißflossengründling 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Die „schlanken“ heimischen Gründlingsarten wurden aus der Gattung Gobio in die Gattung 
Romanogobio gestellt. Das FFH-Schutzgut albipinnatus wurde in drei Arten aufgetrennt, von 
denen in der bayerischen/österreichischen Donau nur Romangobio vladykovi vorkommt (KOTTELAT 
& FREYHOF, 2007). Zu Unsicherheiten bei der Unterscheidung der Romanogobio-Arten siehe bei 
Gobio kessleri (Kap. 4.9).  

Zum derzeitigen Wissensstand werden alle Nachweise von Mitgliedern der „albipinnatus“-Gruppe 
hier dem Schutzgut Gobio albipinnatus im Sinne der FFH-Richtlinie zugeordnet (vgl. ETC/BD, 
2011). 

Die Interpretierbarkeit von Freiland-Funddaten des Schutzgutes unterliegt wegen der schwierigen 
Bestimmbarkeit bzw. potentieller Verwechslung mit anderen Gründlingen, insbesondere „Gobio 
kessleri“ (siehe Kap. 4.9) gewissen Unsicherheiten. Weil der Weißflossengründling aber 
ökologisch breiter eingenischt, weiter verbreitet und deutlich häufiger sein dürfte als G. kessleri, 
führt dies kaum zu relevanten Fehleinschätzungen bezüglich des Schutzgutes Gobio albipinnatus.  

 

 
Abbildung 28: Weißflossengründling ( Romanogobio vladykovi ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Im Vergleich zur früheren Annahme, dass G. albipinnatus vorwiegend nur in großen Flüssen lebt 
und nur unweit in Zubringer vordringt, zeigen aktuelle Daten unter Einbezug aller Bundesländer ein 
etwas erweitertes Bild. Neben den verbreiteten Vorkommen in der Donau, March, Thaya und im 
Unteren Inn wurden Weißflossengründlinge aktuell beispielsweise auch noch in der Unteren 
Salzach (mit Moosach), im Inn-Zubringer Pram bis weit stromauf, in der Aschach, dem Innbach 
sowie dem Unterlauf zahlreicher niederösterreichischer Donauzubringer dokumentiert. 
Offensichtlich wurden bzw. werden Weißflossengründlinge häufig übersehen, weil sie mit dem 
gewöhnlichen Gründling, Gobio gobio, verwechselt werden. 
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Im Süden kommt die Art im Drau- und Mur-Unterlauf samt Zubringern, in der Lafnitz und Raab, 
Pinka, Strem und Leitha vor. Aus den westlichen Bundesländern Tirol und Vorarlberg fehlen 
Funde, in Salzburg wurde das Schutzgut hingegen erst vor wenigen Jahren erstmals 
nachgewiesen (ZAUNER ET AL. 2009).  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Der Schwerpunkt der Vorkommen in Niederösterreich liegt im Donau-Hauptstrom selbst. Dort ist 
eine Häufung von Funden in strukturreichen Habitaten von Fließstrecken und Stauwurzeln zu 
erkennen. Im Vergleich zur Situation vor 1-2 Jahrzehnten sind die Dichten in der Donau deutlich 
zurückgegangen. Diesbezüglich ist ein Zusammenhang mit der massiven Invasion durch die 
allochthonen Grundelarten Neogobius spp. anzunehmen (RATSCHAN & ZAUNER, 2008).  

Aus der March sowie der Unteren Thaya liegen verbreitet Funde vor, in der Thaya auch stromauf 
nahe der Pulkau-Mündung. Weiters aus dem Stempfelbach und der Leitha nahe der 
burgenländischen Grenze. Von den übrigen Donau-Zubringern sind mit Ausnahme des Kamp (bis 
Langenlois) und der Schmida aktuell nur aus den mündungsnahen Unterläufen Funde bekannt, so 
aus der Melk, Pielach, Schwechat und Fischa). In der Unteren Ybbs wurden in den 1990er Jahren 
noch weiter stromauf Weißflossengründlinge gemeldet, aus dem letzten Jahrzehnt fehlen hingegen 
Funde. 

Angesichts der verbreitet geringen Dichten an der Donau ist nur im Gebiet AT1216000 
Tullnerfelder Donau-Auen ein günstiger lokaler Erhaltungszustand zu bewerten. Darüber hinaus 
weist das Gebiet „Donau-Auen östlich von Wien“ aufgrund der Weitläufigkeit und der 
strukturreichen Fließstrecke eine besonders hohe Bedeutung zum Erhalt des Schutzgutes auf. 
Mangels an Nachweisen sollte das Schutzgut aus dem Standarddatenbogen des Gebietes 
AT1208A00 Thayatal bei Hardegg gestrichen werden.  

 

Tabelle 20: Einstufung von Gobio albipinnatus  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß Standarddatenbogen 
(SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau B B C A 2012 B C C B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2012 B B C A 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau B C B B 2007 B C C B 

AT1218000 Machland-Süd B C C C 2005 C C C C 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C B C B 2009 B C C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - 2004 C C C C 

AT1202000 March-Thaya-Auen B B C B 2011 B C C C 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg C C B C - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien B B B A 2010 B C C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen C B C B 2005 C C C C 
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Abbildung 29: Gobio albipinnatus  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  
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4.9 Gobio kessleri , Kesslergründling (II) 

Gültiges Taxon: Romanogobio kesslerii 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Der Kesslergründling wurde im Zuge der EU-Osterweiterung neu in den Anhang II der FFH-
Richtlinie aufgenommen. Die Art gehört zu den am schwierigsten zu bestimmenden Fischen der 
heimischen Fauna. Bisher wurden dazu morphometrische Merkmale verwendet, die den im 
Vergleich zu Romanogobio vladykovi schlankeren Körperbau von kesslerii abbilden, sowie als 
zählbares Merkmal die Anzahl von Gabelstrahlen in der Rückenflosse (WANZENBÖCK ET AL. 1989). 
Letzteres Merkmal ist aufgrund unterschiedlicher Zugänge verschiedener Bearbeiter darüber, wie 
auf einer gemeinsamen Basis (Pterygiophore) basierende Gabelstrahlen zu zählen sind, ebenfalls 
problematisch. 

Auf Basis von vorläufigen molekulargenetischen Ergebnissen unter Einbezug auch von Belegen 
aus Österreich lassen sich Determinationen anhand der morphologischen Merkmale teils nicht 
bestätigen. Eine klare Auftrennung von vladykovi- und kesslerii- Linien war anhand von Sequenzen 
der mitochondrialen DNA nicht möglich (NEUMANN, schriftl. Mittlg. 2012). Zusätzlich finden sich 
Hinweise auf Hybridisierung zwischen verschiedenen Gründlingen. 

Weiters ist zum derzeitigen Kenntnisstand eine Abgrenzung zwischen R. kessleri und R. banaticus 
in Diskussion (ETC/BD, 2011). Möglicherweise kommen beide Taxa oder eines davon in 
Österreich vor. 

Diese neuen Erkenntnisse lassen die bisherigen Nachweise dieser FFH-Art in einem unsicheren 
Licht erscheinen. Es muss daher offen bleiben, ob das Schutzgut Gobio kessleri im Sinne der 
FFH-Richtlinie in Österreich überhaupt vorkommt bzw. vorgekommen ist. Auch Nachweise des 
Schutzgutes in anderen österreichischen Gewässern sind zu hinterfragen bzw. können nicht mit 
ausreichender Sicherheit von anderen Gründlingsarten, vor allem Romanogobio vladykovi, 
unterschieden werden. 

Eine seriöse Beurteilung des Erhaltungszustandes dieses Schutzgutes ist aus Sicht des Autors 
derzeit in Österreich nicht möglich und würde eine umfassende mittel-/osteuropäische Revision 
unter Einbezug von österreichischen Belegen anhand morphologischer und molekularer Merkmale 
bedürfen. 

 

 
Abbildung 30: „Kesslergründling“ aus der Lafnitz 
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Verbreitung in Österreich 

Vorkommen von Kesslergründlingen wurden bisher aus der Donau samt Unterläufen von 
Zubringern (z.B. Innbach, Kamp, Traisen), der March, der unteren Drau, dem Lafnitz-Unterlauf, der 
Grenzmur und der Sulm gemeldet. Aus Sicht des Autors ist zwar das Vorkommen von mehreren 
Romanogobio-Arten in manchen Gewässern wahrscheinlich, ob es sich dabei aber um das Taxon 
Romanogobio kesserii, eine andere Romanogobio-Art oder einen Hybridkomplex handelt, ist 
derzeit nicht mit ausreichender Sicherheit zu klären. Verwechslungen mit R. vladykovi sind nicht 
auszuschließen und führen zu einer stark eingeschränkten Interpretierbarkeit der verfügbaren 
Funde. 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Das Schutzgut wurde aus dem Kamp-und Traisen-Unterlauf, dem Stempfelbach, aus einem 
March-Zubringer auf slowakischer Seite sowie mehrfach in der Donau östlich von Wien gemeldet.  

Wie erwähnt unterliegen die Nachweise aufgrund der unsicheren Bestimmbarkeit hohen 
Unsicherheiten. Eine sichere Bestimmung dieser Gründlingsform im Feld ist kaum möglich, sodass 
Nachweise ohne entsprechende Belege grundsätzlich kritisch zu hinterfragen sind.  

Allerdings bestehen von einigen Funden Museumsbelege, bzw. wurden aus der Donau östlich von 
Wien bei WANZENBÖCK ET AL. (1989) Gründlinge aufgrund sorgfältiger morphologischer 
Bearbeitung G. kessleri zugeordnet. Daher kann das Vorkommen von drei Romanogobio-Taxa in 
der Donau als gesichert gelten, wenngleich keine sicheren Angaben zur Artzugehörigkeit der 
bisher als G. kesserli determinierten Gründlinge gemacht werden können. 

Noch in den 1980er Jahren waren bei Gründlingsfängen in der Donau durchaus nennenswerte 
Anteil von Individuen mit „kessleri“-Habitus zu verzeichnen WANZENBÖCK ET AL. (1989). Seit 1999 
(siehe bei WAIDBACHER, STRAIF & DRECHSLER, 2006) ist dem Autor hingegen kein Fund dieses 
Gründlings in der österreichischen Donau mehr zur Kenntnis gelangt. Es ist daher von einem 
deutlichen Bestandsrückgang oder vom Aussterben des Taxons in der Donau bzw. in 
Niederösterreich gesamt auszugehen.  

Die Bedeutung der Niederösterreichischen FFH-Gebiete für das Schutzgut kann daher zum 
derzeitigen Wissensstand nicht mit ausreichender Sicherheit beurteilt werden. Mangels an 
gesicherten Erkenntnissen kann aus Sicht des Autors derzeit eine seriöse Einstufung des 
Erhaltungszustands nicht erfolgen, daher wird es in Gebieten mit gemeldeten Funden durchwegs 
mit D eingestuft.  

 

Tabelle 21: Einstufung von „ Gobio kessleri “ in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB und 
auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mi t FFH-relevanten Fischen. *: nur mit indirektem 
Gebietsbezug; ?: fraglich, siehe Text; geänderte Einstufungen gelb.  

Code Gebiet 

EZ gem. bestehendem SDB Letzt- 
nachweis 

EZ aktuell 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges.

AT1205A00 Wachau - - - - - - - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - - - - 2006? D - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - - - - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse - - - - - - - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - 2004? D - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - 1991* D - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 
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Code Gebiet 

EZ gem. bestehendem SDB  Letzt- 
nachweis 

EZ aktuell  

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges.

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - 1999* D - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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Abbildung 31: Gobio kessleri  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.10 Gobio uranoscopus , Steingreßling (II) 

Gültiges Taxon: Romanogobio uranoscopus 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Diese Anhang II Art ist gemäß aktuellem Kenntnisstand zur Gattung Romanogobio zu stellen 
(KOTTELAT, 1997).  

 

 
Abbildung 32: Steingressling ( Romanogobio uranoscopus ). Foto: G. Zauner.  

 

Verbreitung in Österreich 

Der Steingreßling ist in der österreichischen Donau aus den letzten Jahrzehnten nur aus der 
Fließstrecke östlich von Wien sowie der Stauwurzel des Kraftwerks Freudenau, sowie im 
Marchfeldkanal und im Gießgang Greifenstein belegt (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007). In der Donau 
selbst gelang der letzte Nachweis vor mittlerweile 17 Jahren (ZAUNER, 1997). Historisch ist die Art 
bis in Zubringer der Donau wie Inn oder Salzach hinauf vorgekommen, jedoch offensichtlich aus all 
diesen Gewässern verschwunden. Vor wenigen Jahren wurden in der Grenzmur sowie an der Mur 
bei Bruck Steingresslinge entdeckt (Mittlg. WIESNER). In Kärnten kommen sehr kleinräumig in den 
Unterläufen der Lavant und der Gurk Steingresslinge vor (HONSIG-ERLENBURG, 2011).  

Das Schutzgut gehört zu einer der am stärksten bedrohten Fischarten in Österreich. Auch im 
benachbarten Bayern galt er mehr als 100 Jahre lang als ausgestorben und wurde erst 2009 am 
Lech wieder entdeckt (KAPA, 2010). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Wie bei der österreichischen Verbreitung beschrieben beschränken sich Nachweise in 
Niederösterreich auf ältere Funde in der Donau bei Klosterneuburg, östlich von Wien und im 
Marchfeldkanal. Hinweise auf Vorkommen in der Thaya sowie in einigen Donauzubringern 
(Pielach, Traisen, Kamp oder Tulln) durch Fischer sind wahrscheinlich auf Fehlbestimmungen 
zurück zu führen (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007).  

Noch in den 1980er Jahren waren bei Gründlingsfängen in der Donau durchaus regelmäßig 
Steingreßlinge vertreten (WANZENBÖCK ET AL., 1989), seit 1996 fehlen Nachweise aber trotz dichter 
Erhebungen. Es ist daher von einem deutlichen Bestandsrückgang oder vom Aussterben des 
Taxons in der Donau bzw. in Niederösterreich gesamt auszugehen, das Schutzgut ist als 
verschollen anzusehen. Die Bedeutung der niederösterreichischen FFH-Gebiete für das Schutzgut 
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kann daher zum derzeitigen Wissensstand nicht mit ausreichender Sicherheit beurteilt werden. 
Dies ist als ausgeprägtes Defizit in Bezug auf das in Österreich extrem seltene Schutzgut 
einzuschätzen (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). Falls noch 
ein Restbestand in der Donau existiert, so am ehesten in der Strecke östlich von Wien. Mit 
Staubereichen kommt das stark rheophile Schutzgut offensichtlich nicht zurecht.   

 

Tabelle 22: Einstufung von Gobio uranoscopus in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB 
und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau - - - D - - - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen C C C C 1986 - - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - - - - - - 

AT1219000 NÖ Alpenvorlandflüsse C C C C - - - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien A B B A 1996 D - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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Abbildung 33: Gobio uranoscopus - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 

 

 



ezb-TB Zauner GmbH Basisdatenerhebung FFH-relevanter Fische in NÖ 

 

 66

4.11 Gymnocephalus baloni , Donaukaulbarsch (II, IV) 

 
Abbildung 34: Donaukaulbarsch ( Gymnocephalus baloni ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Donaukaulbarsch ist streng genommen kein Endemit der Donau, weil er auch in anderen 
Schwarzmeerzubringern vorkommt (Dnjepr und Dniestr; FREYHOF, 2011). Das historische 
Verbreitungsgebiet in Österreich lässt sich aufgrund der späten Beschreibung der Art auf Basis 
von Literaturangaben nicht rekonstruieren. Anhand eines nachträglich als G. baloni bestimmten 
Museumsbeleges aus dem Bereich von Petronell (Naturhistorisches Museum Wien, Inv.-Nr. NMW-
42294; GEIGER & SCHLIEWEN, 2010) vom Jahr 1934 ist das Vorkommen des Donaukaulbarsches in 
Österreich aber bereits früh dokumentiert.  

Aktuell bildet die gesamte österreichische Donau den zentralen Lebensraum der Art. Funde aus 
Donauzubringern sind nur aus deren Unterläufen bekannt, beispielsweise dem Mündungsbereich 
des Innbachs oder der Enns. Am Unteren Inn ist nur der unterste Stauraum Ingling inkl. der 
mündungsnahen Unterläufe der bei Schärding einmündenden Zubringer Pram und Rott besiedelt. 
In den weiter stromauf gelegenen Inn-Stauräumen wurde die Art trotz umfangreicher Erhebungen 
nie nachgewiesen (RATSCHAN, 2012).  

Im August 2011 wurde der Donaukaulbarsch erstmals in der slowenischen Mur belegt (RATSCHAN, 
2012), und zwar durch einen Angelfang von Marijan Gaber in der Grenzmur auf slowenischer 
Seite. 

Eine recht vollständige Karte aller bekannten Funde des Donaukaulbarschs in Österreich ist in 
Abbildung 35 ersichtlich. 
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Abbildung 35: Österreichweite Funde des Donaukaulbarsches in Österreich inkl. grenznahen 
Gewässern der Nachbarländer (Zeitraum 1991-2012). Aus: R ATSCHAN (2012). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Die vorliegenden Funde in der niederösterreichischen Donau reichen von der Stauwurzel KW 
Ybbs-Persenbeug (Grenzstrecke zu Oberösterreich) bis zur Fließstrecke östlich von Wien. 
Nachweise gelangen jedoch nur sporadisch und in der Regel von wenigen Individuen. Dafür 
dürften neben kleinen Bestandsgrößen auch methodische Schwierigkeiten bzw. das artspezifische 
Verhalten der Art Ausschlag geben (siehe bei RATSCHAN, 2012). Gehäufte Nachweise mehrerer 
Individuen gelangen zur Laichzeit, und zwar im Anbindungsbereich des Hüttinger Arms, der 
Stauwurzel KW Melk sowie insbesondere im Schönbüheler Altarm. Obwohl 1996/1997 eine 
intensive Wanderung aus der Fließstrecke Wachau in den Schönbüheler Altarm gefunden wurde, 
die mehrere hunderte Individuen umfasste, wurde seit dieser Zeit trotz umfangreicher Erhebungen 
kein einziger Donaukaulbarsch im Donau-Hauptstrom nachgewiesen. Die Entwicklung dieser 
wichtigen Population ist daher unklar. 

Weitere Funde gelangen in den unmittelbaren Mündungsbereichen der Melk, der Traisen, im 
Marchfeldkanal sowie im Gießgang Greifenstein.  

In der March ist G. baloni über die gesamte Grenzstrecke hinaus bis Fluss-km 74 nachgewiesen 
(JURAJDA & �ýERNÝ, 1997). Im Hauptstrom sowie in einem Altarm und einem Zubringer auf 
tschechischer Seite wurde die Art auch am Unterlauf der Thaya gefunden (LUSK ET AL. 2001; 
PAPOUŠEK ET AL. 2008).  
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Aufgrund der geringen Nachweiszahlen an den meisten Fundstellen kann anhand der 
vorgeschlagenen Bewertungsmethode (siehe Kap. 3.3.2) nur für das Gebiet AT1219000 NÖ. 
Alpenvorlandflüsse von einem günstigen lokalen Erhaltungszustand ausgegangen werden. 
Dementsprechend ist von einer besonders hohen Bedeutung dieses Gebietes auszugehen. 
Weiters beherbergen die Gebiete AT1205A00 Wachau, AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen, 
AT1218000 Machland Süd, AT1202000 March-Thaya-Auen und AT1204000 Donau östlich von 
Wien wichtige Bestände. Das im Zuge der EU-Osterweiterung neu in die FFH-Anhänge 
aufgenommene Schutzgut wurden noch in keinem bestehenden FFH-Gebiet ergänzt. 
Grundsätzlich wären die 7 in Tabelle 23 genannten Gebiete dazu geeignet.  

 

Tabelle 23: Einstufungen von Gymnocephalus baloni in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
SDB und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geändert e Einstufungen gelb hinterlegt 

Code Gebiet 

EZ gem.  bestehendem SDB Letzt- 
nachweis 

EZ aktuell 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau - - - - 2003 B C C B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - - - - 2000 B C C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - 2008* B C C C 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2008* C C C B 

AT1219000 NÖ Alpenvorlandflüsse - - - - 2003 B B C A 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - 2011 B C C B 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - 2007 B C C B 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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Abbildung 36: Gymnocephalus baloni  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.12 Gymnocephalus schraetser , Schrätzer (II, V) 

 
Abbildung 37: Schrätzer ( Gymnocephalus schraetser ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Schrätzer weist einen sehr ausgeprägt potamalen Verbreitungsschwerpunkt auf. Er lebt in der 
gesamten österreichischen Donau und kommt aufgrund seiner geringeren Strömungspräferenz mit 
den abiotischen Bedingungen in den Stauräumen vergleichsweise besser als Zingel und Streber 
zurecht (ZAUNER, 1991). Neben dem Donauhauptstrom sind Nachweise aus dem unmittelbar 
mündungsnahen Unterlauf von Zubringern wie Innbach, Aist, Ybbs, Melk, Pielach, Fischa oder 
Schwechat bekannt.  

Weiters kommt der Schrätzer im Unteren Inn (nur bis inkl. Stauraum Ingling), im untersten 
Abschnitt der Lafnitz, der Pinka und Strem, sowie in der March und Thaya vor.  

In der Grenzmur sowie der Sulm ist der Schrätzer verschollen. Vollständig fehlt er in den 
westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten. 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Der Schrätzer ist in der niederösterreichischen Donau verbreitet nachgewiesen. Die Fangzahlen 
schwanken zeitlich und räumlich stark, was unter anderem auch an methodischen Gründen liegen 
dürfte. Nächtliche Elektrobefischungen von Flachwasserzonen bringen in der Regel sowohl in 
Fließstrecken, Stauwurzel als auch Staubereichen deutlich höhere Nachweiszahlen als 
Erhebungen am Tag.  

Fänge aus niederösterreichischen Donauzubringern beschränken sich mit Ausnahme der March 
und Unteren Thaya auf die unmittelbaren Mündungsbereiche. Beispielsweise den Enns-Kanal, die 
Ybbs-Mündung, die Schwechat und Fischa. Wie Reusenerhebungen gezeigt haben, wanderten 
Schrätzer vereinzelt auch in die Melk und Pielach ein.  

In der March taucht der Schrätzer bei Elektrobefischungen in der Regel nur selten auf, 2011 wurde 
aber bei Hohenau ein gutes Dutzend nachgewiesen. In der Unteren Thaya dürfte das Schutzgut 
sehr selten sein und wurde schon länger nicht mehr dokumentiert (LUSK ET AL. 2001).  

Weil der Populationsindikator nach ELLMAUER (Hrsg., 2005) für die Bewertung eines günstigen 
Erhaltungszustand recht hohe Nachweiszahlen erfordert, wurde in der Regel auch in der Donau 
ein günstiger lokaler Erhaltungszustand verfehlt. Allerdings beherbergt die niederösterreichische 
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Donau einen hohen Anteil des gesamtösterreichischen Schrätzer-Bestands, sodass das Kriterium 
„Population“ bei allen Donau-FFH-Gebieten mit „B“ einzustufen ist. Aus dem Gebiet AT1207A00 
Kamp- und Kremstal liegen keine Schrätzernachweise vor, sodass die Art aus dem 
Standarddatenbogen gestrichen werden sollte.  

 

Tabelle 24: Einstufung von Gymnocephalus schraetser  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
SDB und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau B A C A 2012 B C C B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2010 B C C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau B C B B 2007 B C C C 

AT1218000 Machland-Süd B C C C 2005 B C C C 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C B C B 2006 B C C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen B A C B 2011 C C C C 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien B B B A 2010 B C C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen D - - - 2004 D - - - 
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Abbildung 38: Gymnocephalus schraetser   - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und 
Befischungspunkte (weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.13 Hucho hucho , Huchen (II, V) 

 
Abbildung 39: Huchen-Paar ( Hucho hucho ) auf einer Laichgrube 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Huchen kommt in Österreich nach SCHMUTZ ET AL. (2002) nur mehr in 10% des ursprünglichen 
Verbreitungsgebietes in reproduzierenden Populationen vor. Berücksichtigt man auch 
ursprüngliche Vorkommen in kleineren Gewässern, so dürfte diese Zahl eine erheblich zu positive 
Schätzung darstellen (RATSCHAN, 2012).  

Heute beschränken sich Bestände, die sich natürlicherweise durch Eigenreproduktion im 
Gewässer selbst erhalten und keiner laufenden Stützung durch Besatz bedürfen, im Wesentlichen 
auf die Pielach, die Mur und die Gail.  

Die Huchenbestände in der Drau sind rückläufig bzw. überaltet. Kleinere Populationen kommen 
weiters in der Enns, der Traun mit Vöckla, der Ybbs, der Melk mit Mank, der Traisen, der Sulm mit 
Saggau und Lassnitz und der Grossache vor. Vorkommen in den ehemals bedeutenden 
Huchenflüssen Donau (mit Ausnahme der Wachau), Inn und Salzach beschränken sich 
weitestgehend auf laufende Besatzmaßnahmen.  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Der mit Abstand bedeutendste Huchenbestand Niederösterreichs ist in der Pielach erhalten. Er 
wurde bei SCHMUTZ ET AL. (2002) auf ca. 220 adulte Individuen geschätzt. Gebietskenner aus der 
Fischerei berichten aus den letzten Jahren eine negative Bestandsentwicklung, die sie auf geringe 
Futterfischbestände und hohen Prädationsdruck zurückführen. 

In der Melk mit Mank ist ein Bestand erhalten, der natürlich reproduziert FÜRNWEGER (2011). 
Aufgrund der geringen Populationsgröße (maximal 50 Adulte) ist die Situation dieses Bestands 
kritisch. In der Erlauf dürfte der Bestand mittlerweile erloschen sein. An der Ybbs findet hingegen – 
nach Sanierung der Wassergüte, Durchführung initialer Besatzmaßnahmen und 
hydromorphologischer Maßnahmen – eine positive Bestandsentwicklung statt. 

Zur Huchen-Metapopulation im Gebiet AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse bzw. 
dessen Populationsgröße siehe ausführlich im Kapitel  5.7.2.  
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Auch aus dem ehemals dicht besiedelten Traisen-Unterlauf ist der Huchen weitgehend 
verschwunden, weiter stromauf (im Bereich Lilienfeld - Freiland) kommt hingegen ein 
Huchenbestand vor, der primär auf Besatzmaßnahmen mit größeren Besatzfischen zurückgehen 
dürfte (Mittlg. MÜHLBAUER). Allerdings gibt es dort auch Hinweise auf natürliche Reproduktion.  

In der Enns an der Grenze zu Oberösterreich kommt ein durchaus nennenswerter Huchenbestand 
vor, der allerdings weitgehend durch Besatzmaßnahmen aufrechterhalten wird. Ein dichterer 
Bestand ist in der Fließstrecke bei Steyr samt Stauwurzel KW Staning erhalten, dort wurde auch 
eine erfolgreiche natürliche Reproduktion dokumentiert (RATSCHAN & ZAUNER, 2011).  

In der Staukette der Donau ist kein nennenswerter Huchenbestand erhalten, vereinzelte 
Vorkommen sind durch Abdrift aus Zubringern oder Besatzmaßnahmen zu erklären. Diese werden 
in den letzten Jahren intensiviert, beispielsweise in der Stauwurzel KW Wallsee-Mitterkirchen und 
in den Fließstrecken Wachau und östlich von Wien. Durch diese Besatzmaßnahmen können 
Bestände etabliert bzw. auf niedrigem Niveau erhalten werden, in der Strecke östlich von Wien ist 
dies hingegen nicht bzw. noch nicht nachgewiesen. Eine Etablierung reproduktiver Bestände in der 
Donau durch Besatzmaßnahmen ist nicht belegt.  

Auf Basis der Daten ist eine hohe Bedeutung der FFH-Gebiete AT1205A00 Wachau und 
AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse abzuleiten. Ein günstiger lokaler 
Erhaltungszustand wird aufgrund der zu geringen Populationsgrößen und starken Fragmentierung 
der Bestände zwar auch in diesen Gebieten unterschritten, aufgrund der österreichweit geringen 
Bestandsgröße von Hucho ist aber nichts desto trotz ein „hervorragender Wert“ des Kriteriums 
Population in diesen Gebieten zu bewerten.  

In allen übrigen Gebieten sind keine signifikanten Huchenpopulationen erhalten.  

 

Tabelle 25: Einstufung von H. hucho  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB und auf 
Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit indirektem 
Gebietsbezug. Geänderte Einstufungen in gelb. 

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Daten 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau B A C A 2012 B C C A 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen D - - - 2011 D - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau D - - - 2003 D - - - 

AT1218000 Machland-Süd D - - - 2009* D - - - 

AT1219000 NÖ Alpenvorlandflüsse A B C A 2012 B C C A 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien D - - - 2005 D - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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Abbildung 40: Hucho hucho  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  
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4.14 Lampetra planeri , Bachneunauge (II) 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Siehe bei Eudontomyzon mariae, Kap. 4.7. 

 

 
Abbildung 41: Bachneunauge ( Lampetra planeri ); oben adultes Tier, vorne unten Querder (=Larve) 

 

Verbreitung in Österreich 

In den letzten Jahren hat sich das Wissen über die Verbreitung der beiden Neunaugengattungen 
Lampetra und Eudontomyzon deutlich verbessert (RATSCHAN ET AL., 2013). Die Zuordnung von 
Adulten, aber auch von großen Querdern, anhand morphologischer Merkmale zu den beiden 
Gattungen konnte jüngst auch anhand mehrerer Proben aus Österreich durch molekulargenetische 
Ergebnisse bestätigt werden (NEUMANN, Mittlg. 2012). Weitere Ergebnisse, die auch neue 
Erkenntnisse auf Art- und Populationsniveau erwarten lassen, sind im Laufe des Jahres 2013 zu 
erwarten.  

Entgegen historischer Arbeiten (bis zu SCHROLL, 1969) dürfte das Verbreitungsgebiet von 
Lampetra in Österreich deutlich geringer sein als bisher angenommen. Aufgrund der schlechten 
Datenlage wiesen noch WOLFRAM & MIKSCHI (2007) pragmatischerweise alle Neunaugen nördlich 
der Donau Lampetra zu. Heute zeigt sich das Bild, dass sich einerseits Vorkommen in bzw. südlich 
der Donau nicht (mehr?) bestätigen lassen, dort ist nur Eudontomyzon belegbar. Andererseits 
kommen auch nördlich der Donau Bestände von Eudontomyzon vor.  

Sichere Vorkommen von Lampetra sind derzeit aus dem Donau-Einzugsgebiet nur aus der Großen 
Mühl, der Steinernen Mühl, der Gusen/Kl. Gusen und aus der Aist belegt (RATSCHAN ET AL., 2013 
in prep., siehe auch KRAPPE ET AL., 2012). Darüber hinaus aus dem Elbe-Einzugsgebiet aus der 
Maltsch und der Lainsitz mit Zubringern. 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Aktuelle Vorkommen von Lampetra planeri beschränken sich in Niederösterreich auf das Elbe-
Einzugsgebiet, sprich die Lainsitz. Dort wurden im Bereich Bad Groß Pertholz, St. Martin bis 
Weitra sowie aus den Zubringern Buschenbach und Mühlbach Neunaugenfunde dokumentiert.  

Aus dem Braunaubach sind seit langer Zeit keine Neunaugenfunde mehr bekannt geworden, sie 
dürften dort verschwunden sein (MIKSCHI & WOLFRAM-WAIS, 1999). Aus dem Reißbach (bei 
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Litschau) sind keine Daten verfügbar. Weil es sich um ein potentielles Habitat für Lampetra 
handelt, ist dies als Datendefizit anzusprechen (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. ). 

Bei den im Kamp-Oberlauf dokumentierten Neunaugenbeständen (HINTERHOFER ET AL., 2008) 
handelt es sich sehr wahrscheinlich um Eudontomyzon und damit um das am weitesten in die 
Böhmische Masse reichende Vorkommen dieser Gattung in Österreich.  

 

Tabelle 26: Einstufung von Lampetra planeri  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB und 
auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mi t FFH-relevanten Fischen. *: nur mit indirektem 
Gebietsbezug; geänderte Einstufungen in gelb.  

Code Gebiet 

EZ gem. bestehendem 
SDB Letzt- 

nachweis

EZ aktuell 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau - - - - - - - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen D - - - - - - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - - - - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse D - - - - - - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft B B C B 2009 A B B A 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen D - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - - - - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 

 

Angesichts dieser Datenlage kann nur im Gebiet AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. 
Moorlandschaft das Vorkommen von Lampetra als belegt gelten. Der Bestand ist dort zwar auf 
eine kurze Gewässerstrecke begrenzt, dürfte aber intakt sein (Bewertung des lokalen 
Erhaltungszustands mit B). Angesichts der österreichweiten Verbreitung ist die Bedeutung dieses 
Bestands für den Erhalt in Österreich als sehr hoch zu bewerten. Dies auch vor dem Hintergrund, 
als möglicherweise zwischen den Beständen im Donaueinzugsgebiet in Oberösterreich und jenen 
im Elbeeinzugsgebiet innerhalb des Taxons Lampetra planeri eine deutliche genetische 
Differenzierung vorliegen könnte. Diesbezüglich sind Ergebnisse laufender Untersuchungen 
abzuwarten.  
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Abbildung 42: Lampetra planeri  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.15 Leuciscus souffia agassizi , Strömer (II) 

Gültiges Taxon: Telestes souffia 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Aufgrund eingehender, morphologischer Untersuchungen, sowie genetischer Studien wurde ein 
schon früher verwendeter Gattungsname (Telestes) rehabilitiert und der Strömer in diese Gattung 
gestellt. Weiters wurde auch festgestellt, dass die französischen Strömer und jene aus dem Rhein 
und Donaueinzugsgebiet einander so ähnlich sind, dass eine Aufteilung in Unterarten nicht 
gerechtfertigt ist. Sie wurden in der Folge zur Art Leuciscus (bzw. Telestes) souffia 
zusammengefasst („Nordströmer“) und der „Südströmer“ aus Italien wurde als eigene Art,  
Leuciscus (bzw. Telestes) muticellus eingestuft (WANZENBÖCK ET AL. 2011). Nach KOTTELAT & 
FREYHOF (2007) würden die in Österreich vorkommenden Strömer als Telestes souffia zu 
bezeichnen sein 

 

 
Abbildung 43: Strömer ( Telestes souffia ) aus einem Enns-Zubringer. 

 

Verbreitung in Österreich 

Die generelle, heutige Verbreitung des Strömers in Österreich ist durch zahlreiche 
Bestandserhebungen in den 1990er und 2000er Jahren relativ gut bekannt und es wurden 
Verbreitungsschwerpunkte in Vorarlberg, Kärnten und in der Steiermark beschrieben 
(WANZENBÖCK ET AL. 2011). In Tirol, NÖ. und OÖ. (nur in der Enns) ist er nur in wenigen 
Gewässern verbreitet, in Salzburg ist er ausgestorben und im Burgenland ist er auch ursprünglich 
nicht vorgekommen (SPINDLER ET AL. 1997; ZAUNER & RATSCHAN, 2007). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Die aktuelle Verbreitung des Strömers beschränkt sich im Wesentlichen auf die Flussgebiete der 
Enns, der Ybbs und der Erlauf. Aus linksufrigen Donauzubringern fehlen sowohl verlässliche 
aktuelle als auch historische Angaben über Strömerbestände.  

An der Enns kommen starke Strömer-Bestände vor allem stromauf Niederösterreichs in der rein 
oberösterreichischen Strecke vor. Es treten dort intensive Einwanderungen von Laichfischen in 
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Zubringer auf (GUMPINGER ET AL. 2008-2012). In der Grenzstrecke der Enns (Stau Staning bis 
Mündung) sind aus einer intensiv beprobten Stauwurzel (RATSCHAN & ZAUNER, 2013) auch 
nennenswerte Strömerbestände bekannt, in den zentralen Staubereichen, der Restwasserstrecke 
bzw. aus dem Ennskanal liegen hingegen keine oder nur vereinzelte Funde vor. Offensichtlich sind 
Staue und strukturarme Fließstrecken an der Unteren Enns kein geeigneter Strömer-Lebensraum.  

An der Ybbs liegt der Verbreitungsschwerpunkt in etwa zwischen Sonntagberg und Amstetten. 
Auch weiter stromab wurden wiederholt Strömer nachgewiesen, ein Einzelnachweis gelang noch 
nahe der Mündung (FRANGEZ ET AL. 2009).  

In einem kurzen Abschnitt der Kleinen Erlauf bei Wolfpassing wurden wiederholt Strömer 
nachgewiesen, es lebt hier offensichtlich eine kleine, isolierte Population. Aus der anschließenden 
Erlauf liegen hingegen nur wenige Funde vor, letztmalig in einer Restwasserstrecke bei Erlauf 
2009. Möglicherweise sind die Funde in der Erlauf auf Abdrift aus der Kleinen Erlauf zu erklären. 

Aus der Melk waren in den 1980er Jahren noch Strömer bekannt, diese dürften aber 
verschwunden sein. Auch in der Traisen kamen Strömer vor, aus neuerer Zeit sind nur vereinzelte 
Funde im mündungsnahen Unterlauf bekannt. Wahrscheinlich ist der Strömerbestand in der 
Traisen massiv zurückgegangen oder ist zwischenzeitlich erloschen.  

Sehr selten sind auch weiter östlich Strömernachweise gelungen, beispielsweise aus der Donau 
bei Klosterneuburg oder aus dem Gießgang Greifenstein (WOLFRAM & MIKSCHI, 2007). Derartige 
Funde sind sehr wahrscheinlich durch Abdrift aus Zubringern weiter westlich mit guten Beständen  
oder von Reliktbeständen aus Zubringern wie Erlauf oder Traisen zu erklären.  

Auch bei dieser Art sind Meldungen durch die Fischerei aufgrund von Verwechslungen mit 
anderen Arten, insbesondere mit dem Schneider (Alburnoides bipunctatus), teilweise 
unzuverlässig und halten einer Überprüfung nicht Stand. So handelt es sich bei einem im Zuge der 
„NÖ. Fischartenkartierung“ als Strömer bezeichneten Fund in der Schwechat höchstwahrscheinlich 
um eine Fehlbestimmung. Ähnliche Erfahrungen mit unzuverlässigen Meldungen wurden im 
Rahmen des oberösterreichischen Kleinfischprojektes gemacht (GUMPINGER ET AL. 2008-2012).  

 

Tabelle 27: Einstufung von Leuciscus souffia in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB und 
auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mi t FFH-relevanten Fischen. *: nur mit indirektem 
Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C C C C - - - - -- 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen C C C C 2006 D - - - 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau C B C B - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd D - - - - D - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C B C B 2011 B C B A 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft D - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - - - - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - - - - - - 
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Bei der Beurteilung der Bedeutung der Gebiete ist die Situation in anderen Bundesländern nördlich 
der Alpen mit zu berücksichtigen. In Oberösterreich war der Strömer ehemals weit verbreitet, ist 
aktuell aber mit Ausnahme der Enns ausgestorben. Ein Wiederansiedelungsversuch läuft im 
Traun-Ager-Zubringer Vöckla (WANZENBÖCK ET AL. 2011). In Salzburg ist der Strömer vollständig 
ausgestorben, in Nordtirol bis auf wenige lokale Vorkommen massiv zurückgegegangen.  

Vor diesem Hintergrund ist den niederösterreichischen Populationen im Gebiet AT1219000 NÖ. 
Alpenvorlandflüsse eine ausgesprochen hohe Bedeutung für den Erhalt der Art zuzusprechen. Im 
Gebiet AT1218000 Machland Süd kann bestenfalls eine „nichtsignifikante Population“ (durch 
Ausstrahlwirkung aus der Enns) angenommen werden, ebenso im Gebiet AT1216000 Tullnerfelder 
Donauauen.  

#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S #S#S
#S

#S

#S

#S

#S
#S#S

#S#S#S#S

#S
#S

#S#S
#S

#S #S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S#S#S

#S#S

#S

#S#S

#S

#S#S

#S

#S#S #S #S
#S#S#S#S #S

#S

#S#S#S

#S
#S
#S

#S#S
#S#S

#S

#S
#S#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S#S

#S

#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S

#S#S
#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S
#S
#S

#S
#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S

#S#S#S#S
#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S#S#S#S
#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S

#S#S#S

#S#S

#S

#S#S #S#S

#S#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S#S#S

#S

#S#S
#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S
#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S

#S
#S#S

#S#S

#S

#S#S#S

#S

#S#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S
#S#S

#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S
#S#S#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S#S

#S#S
#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S #S#S#S#S #S#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S
#S

#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S#S#S
#S#S

#S#S

#S
#S

#S
#S

#S

#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S#S #S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S

#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S

#S

#S#S
#S#S

#S#S
#S#S

#S#S

#S#S
#S

#S

#S#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S

#S
#S#S#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S

#S#S

#S#S

#S#S
#S#S

#S #S
#S#S

#S
#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S

#S
#S#S

#S#S
#S#S

#S
#S#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S
#S
#S

#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S
#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S
#S

#S#S
#S#S

#S
#S#S

#S
#S

#S
#S

#S
#S

#S#S#S

#S

#S

#S#S

#S#S#S

#S#S#S

#S

#S

#S#S#S

#S

#S

#S#S#S

#S#S
#S#S

#S#S

#S#S#S#S

#S#S
#S#S

#S#S #S
#S#S

#S#S#S#S

#S#S

#S#S
#S

#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S

#S

#S#S
#S#S

#S#S#S
#S#S

#S#S#S

#S
#S#S

#S
#S
#S

#S#S
#S#S#S

#S
#S

#S
#S#S

#S #S#S#S#S #S

#S
#S

#S
#S#S#S
#S

#S
#S

#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S#S#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S#S#S

#S#S
#S

#S
#S

#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S

#S

#S
#S#S

#S
#S#S#S#S

#S

#S

#S#S#S

#S
#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S#S
#S#S #S#S

#S#S

#S

#S#S
#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S

#S#S
#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S #S#S #S

#S

#S #S
#S

#S#S
#S
#S

#S

#S#S

#S#S#S#S

#S
#S

#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S
#S #S

#S#S
#S

#S#S#S #S#S#S#S#S#S #S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S

#S

#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S#S
#S#S

#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S

#S #S#S

#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S

#S

#S#S

#S#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S
#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S

#S#S
#S
#S

#S#S
#S#S #S

#S#S#S#S

#S
#S#S

#S#S#S

#S

#S#S#S
#S#S#S#S#S

#S

#S #S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S
#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S
#S#S#S
#S#S
#S#S#S
#S#S
#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S

#S#S
#S#S#S#S

#S#S#S#S
#S#S#S

#S
#S#S#S

#S#S
#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S
#S

#S
#S#S#S#S#S#S
#S
#S#S#S

#S#S
#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S #S#S#S#S
#S

#S
#S
#S#S
#S#S#S#S
#S
#S

#S

#S#S#S#S#S#S

#S
#S#S

#S#S#S #S
#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S#S

#S#S#S
#S

#S#S

#S
#S#S
#S

#S#S
#S

#S

#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S
#S#S

#S #S#S
#S#S

#S
#S
#S

#S#S#S#S #S
#S#S

#S
#S#S

#S#S#S#S

#S
#S

#S
#S #S

#S#S#S
#S

#S
#S

#S#S

#S #S#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S
#S#S
#S

#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S #S

#S #S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S

#S
#S

#S #S

#S

#S
#S

#S#S#S
#S#S #S#S#S #S#S

#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S

#S
#S

#S#S

#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S
#S#S

#S

#S#S#S#S#S
#S#S

#S#S
#S

#S#S#S
#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S
#S#S

#S

#S

#S#S#S#S#S

#S#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S
#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S
#S

#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S#S#S

#S
#S

#S
#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S

#S#S

#S

#S

#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S

#S

#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S
#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S
#S#S#S

#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S
#S

#S

#S

#S#S#S#S
#S#S#S#S

#S
#S#S#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S #S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S #S#S #S#S#S

#S
#S#S#S#S

#S
#S

#S

#S
#S

#S

#S
#S

#S#S

#S

#S#S
#S

#S
#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S

#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S #S
#S

#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S#S#S #S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S#S#S #S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S#S

#S

#S#S#S

#S#S#S#S
#S

#S#S

#S

#S#S

#S

#S #S#S #S

#S#S#S#S

#S#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S

#S

#S

#S
#S

#S
#S#S

#S

#S#S

#S

#S#S
#S

#S#S

#S

#S

#S#S#S#S

#S

#S

#S

#S#S #S#S#S

#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S
#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S#S#S#S

#S

#S

#S#S#S

#S

#S

#S#S
#S #S#S

#S

#S#S

#S#S
#S#S#S

#S#S
#S

#S
#S

#S

#S#S#S#S

#S#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S

#S

#S#S
#S #S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S

#S
#S

#S

#S

#S#S

#S

#S#S#S#S#S

#S#S

#S

#S#S#S

#S
#S #S#S

#S
#S#S
#S

#S
#S

#S#S

#S

#S#S

#S
#S

#S
#S #S#S#S

#S#S#S
#S#S#S#S

#S#S

#S

#S

#S#S

#S

#S#S

#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S
#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S

#S#S
#S

#S#S#S
#S#S#S

#S#S#S#S#S
#S#S

#S
#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S #S#S#S

#S#S#S#S#S
#S#S#S#S
#S#S#S #S#S#S#S#S#S #S #S#S#S #S#S #S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S

#S#S#S#S

#S

#S

#S
#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S#S

#S

#S

#S #S
#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S
#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S#S#S#S#S#S

#S

#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S#S#S#S#S#S#S#S

#S
#S

#S

%U%U%U%U%U#S#S

%U

%U
#S#S

#S#S

%U

#S

#S
#S

#S

#S

#S#S#S
#S#S

#S
#S#S

#S

#S

%U

'W%U

%U
%U%U %U 'W

'W

'W

FFH Gebiet
#S Probestelle

Leuciscus souffia
#S 2007-2012
%U 2001-2006
'W vor 2001

 
Abbildung 44: Leuciscus souffia  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.16 Misgurnus fossilis , Schlammpeitzger (II) 

 
Abbildung 45: Schlammpeitzger ( Misgurnus fossilis ) 

 

Vorkommen in Österreich 

Ursprünglich ist der Schlammpeitzger in allen österreichischen Bundesländern mit Ausnahme von 
Vorarlberg, Tirol und Kärnten vorgekommen. In Salzburg ist er heute ausgestorben, in 
Oberösterreich kommen isolierte Restbestände vor (SCHAUER ET AL. 2013).  

Eine recht vollständige Karte der aktuell bekannten Funde in Österreich ist in Abbildung 46 
dargestellt, wobei unterschiedliche Gewässertypen differenziert werden. Es zeigt sich, dass ein 
starker Schwerpunkt der Vorkommen in Ostösterreich besteht, und zwar einerseits an der 
Grenzmur, Lafnitz und Strem in der Steiermark und im Burgenland, und andererseits vor allem in 
den Donauauen im Tullner Feld, und in den nördlich der Donau gelegenen Augewässer östlich von 
Wien (inkl. Fadenbach). Starke Bestände sind in den Altarmen an der March und der Unteren 
Thaya zu finden. Auch in mehreren kleinen Zubringern der March im Weinviertel sind wiederholt 
Nachweise gelungen, ebenso im Marchfeldkanal und Sulzbach. In der Regel handelt es sich bei 
diesen Fließgewässerfunden um Einzelnachweise.  

Einige kleinräumige und isolierte Vorkommen wurden weiters aus dem Mur-Gebiet, dem 
Seewinkel, der Leitha, am Traisen-Unterlauf, sowie am Inn und an der Donau in Oberösterreich 
bekannt, letztere vor allem im Rahmen des oberösterreichischen „Kleinfischprojektes“. 

Im Vergleich zu bestehenden faunistischen Arbeiten (z. B. WOLFRAM & MIKSCHI, 2007) hat sich die 
Datenlage weiter verdichtet. Dies betrifft auch kleine Fließgewässer, wo im Rahmen des 
„Wasserrahmenrichtlinien-Monitorings“ (GZÜV) in Niederösterreich einige neue Nachweise 
gelangen. Nichts desto trotz bestehen aus einigen Regionen, beispielsweise den Donauauen im 
Tullner Feld oder im südlichen Machland, noch immer ausgeprägte Daten- und Wissensdefizite.  

Die österreichweit relativ hohe Zahl von 80 Fundorten darf nicht darüber hinweg täuschen, dass es 
sich bei vielen der Vorkommen um kleine oder sehr kleine Populationen bzw. teilweise sogar um 
zwischenzeitlich verschwundene Bestände handelt. Einzuschränken ist auch, dass oft mehrere 
Fundorte zu einer Population zu zählen sind, etwa im Verlauf des Ofenwasser-Grabensystems im 
Eferdinger Becken oder des Fadenbachs östlich von Wien. 

Die Vorkommen sind in der Regel durch weite unbesiedelte Strecken ohne Trittsteinbiotope 
getrennt. Dabei wirken einerseits die Donaukraftwerke durch die Abdämmung der Augewässer und 
auch durch eine fragliche bzw. nicht nachgewiesene Passierbarkeit von Organismenwanderhilfen 
als künstliche Barrieren. Andererseits fehlende Trittsteinbiotope, vor allem in den 
Durchbruchsstrecken (Wachau, Nibelungen-/Strudengau). Der Fund in den oberösterreichischen 
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Innauen stellt das mit Abstand westlichste Vorkommen in Österreich dar. Es konnte sich weit 
getrennt von den Donau-Vorkommen bis in die heutige Zeit halten. 

 

 
Abbildung 46: Österreichweite Funde des Schla mmpeitzgers (seit ca. 1990) mit Darstellung des 
jeweiligen Gewässertyps. Aus: S CHAUER ET AL . (2013).  

 

Ein Vorkommen in einem natürlichen See ist nur aus der Zicklacke im Seewinkel bekannt 
(GASSNER ET AL. 2003). Funde in künstlichen Gewässern konnten nicht dokumentiert werden. 
Bemerkenswert ist, dass kein einziges Vorkommen aus einen permanent unterstromig 
angebundenen Altarm (Parapotamon) vorliegt. Isolierte Altarme stellen hingegen mit insgesamt 
39% aller Funde den am häufigsten besiedelten Gewässertyp dar, wobei die Differenzierung nach 
kleinen und großen Altarmen eine Dominanz kleiner Altarme (< 3.000 m2) zeigt. Grabensysteme 
oder flussbegleitende Lahnen sind teils schwer von kleinen Altarmen oder kleinen Fließgewässern 
zu differenzieren. Sie stellen aber einen anteilig häufig besiedelten Gewässertyp dar. Die 
Besiedelung eines stau-begleitenden Qualmwasserganges ist österreichweit nur aus dem 
Sickergraben bei Mühlheim am Inn bekannt. Nachweise aus sommerwarmen, kleinen 
Fließgewässern (ca. 16%) sind hingegen durchaus nicht selten, vor allem in Ostösterreich 
(Schwerpunkt Weinviertel, Südburgenland, Oststeiermark). In der Regel handelt es sich dabei aber 
um Einzelfunde. 
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Abbildung 47: Misgurnus fossilis  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

An der Donau ist im nördlichen Machland auf oberösterreichischer Seite (v.a. Schwemmnaarn-
System) eine Schlammpeitzgerpopulation nachgewiesen (SCHAUER ET AL. 2013). Aus dem 
gegenüber liegenden südlichen Machland in Niederösterreich fehlen Nachweise, aber die 
Datenlage beschränkt sich dort auf eine einzige Erhebung.  

Weiter stromab sind erst wieder Funde am Traisen-Unterlauf vereinzelte Funde bekannt. Häufig 
wurde Misgurnus im System des Gießgangs Greifenstein inkl. Schmida nachgewiesen, vereinzelt 
im Bereich von Stauraumstrukturen im Wiener Bereich sowie im Marchfeldkanal.  

Die bedeutendsten Schlammpeitzgervorkommen an der gesamten österreichischen Donau 
befinden sich soweit bekannt im linksufrigen Ausystem östlich von Wien (v. a. Lobau, Fadenbach, 
Narrischer Arm und stark isolierte Kleingewässer).  

Die dichtesten bzw. individuenstärksten Bestände im gesamten Landesgebiet sind hingegen aus 
den Augewässern an der Unteren Thaya und March sowie deren Zubringern bekannt. Wie auch an 
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der Donau östlich von Wien ist dort ein hervorragender Erhaltungszustand des Schutzgutes zu 
bewerten.  

Eine Besonderheit stellt das Gebiet der Lainsitz im Waldviertel dar, wo in einer Lahn sowie im 
Bereich der Braunaubach-Mündung (wenig durchflossener Nebenarm) Schlammpeitzger in 
größerer Zahl nachgewiesen wurden (SCHABUSS, schriftl. Mittlg. 2011). 

Aus der Leitha ist die Art historisch bei Prodesdorf belegt und tauchte vor 2005 noch in der 
burgenländischen Strecke auf (MIKSCHI & WOLFRAM-WAIS, 1999; WOLFRAM & WOLFRAM, 2012). An 
der niederösterreichischen Leitha dürfte heute kein Bestand erhalten sein.  

Aus einigen Fließgewässern wie Kamp, Tulln etc. berichten MIKSCHI & WOLFRAM-WAIS (1999) von 
Hinweisen durch Fragebögen, diese sind jedoch als sehr unsicher zu bezeichnen. Ein mit 
Sicherheit auf eine Fehlbestimmung zurückzuführender Hinweise auf Schlammpeitzger-
Vorkommen liegt aus der Schwechat vor (Fischartenkartierung). Ähnliche Erfahrungen mit 
unzuverlässigen Meldungen der Art durch die Fischerei wurden im Rahmen des 
oberösterreichischen Kleinfischprojektes gemacht (GUMPINGER ET AL. 2008-2012).  

In einigen Gebieten, speziell AT1218000 Machland Süd, AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen 
und AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft (v. a. Altarme an der Lainsitz) ist die 
Verfügbarkeit oder Aktualität von Daten aus potentiellen Misgurnus-Habitaten gering, sodass von 
ausgeprägten Datendefiziten zu sprechen ist (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. ). 

 

Tabelle 28: Einstufung von Misgurnus fossilis  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß Standarddatenbogen 
(SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C B C B - - - - - 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2012 C C C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau D - - - - - - - - 

AT1218000 Machland-Süd C C C C 2009* - - - D 

AT1219000 NÖ Alpenvorlandflüsse D - - - - - - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft B B C B 2010 C C B B 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal C C C C - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen A B C B 2011 A A C A 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien A B C A 2010 A A C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen C B C B 1999* D - - - 
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4.17 Pelecus cultratus , Sichling (II, V) 

 
Abbildung 48: Sichling ( Pelecus cultratus ) aus der Donau im Machland. Foto: S. Guttmann. 

 

Verbreitung in Österreich 

Historische Quellen berichten von einem saisonalen bzw. periodischen Aufreten von Sichlingen in 
der österreichischen Donau und weiter bis über Passau hinaus (zusammengefasst in RATSCHAN, 
2013 in prep.). Darüber hinaus gibt es eher vage Hinweise auf historische Vorkommen in der 
March und im Unteren Inn.  

Aktuell liegen Nachweise aus der gesamten österreichischen Donau vor (siehe Abbildung 49). 
Dabei ist ein gewisser zeitlich-räumlicher Trend erkennbar (siehe Abbildung 50): Ältere 
Erhebungen konnten höhere Nachweiszahlen erbringen, und im Längsverlauf wurden in der 
niederösterreichischen Donaustrecke höhere Fangzahlen erbracht als weiter stromauf. Dies spricht 
für eine negative Bestandsentwicklung.  

Bemerkenswert ist, dass mit Ausnahme des Donaustauraums Freudenau (WAIDBACHER ET AL. 
2006) in den letzten Jahrzehnten offenbar nirgendwo in Fließgewässern Nachweise von juvenilen 
Sichlingen gelangen. 

In der March wurden sehr selten Sichlinge nachgewiesen, in der Unteren Thaya selten aber 
regelmäßiger (JURAJDA ET AL. 1992; LUSK & JURAJDA, 1995).  

In der Grenzmur wurde der Sichling in neuerer Zeit erstmalig 2009 durch Anglerfänge 
nachgewiesen (RATSCHAN, 2013 in prep.). Auch in der österreichischen Leitha wurde die Art erst 
2009 entdeckt. In einem angebundenen Altarm bei Gattendorf (bereits rein burgenländische 
Strecke) wurden 3 adulte Exemplare gefangen (Mittlg. WOLFRAM, WOSCHITZ 2012). 

Im Neusiedlersee ist der Sichling wahrscheinlich nicht autochthon, sondern erst nach der 
Errichtung des Einserkanals (fertig gestellt 1895) über die Rabnitz aus dem Donausystem 
eingewandert (HERZIG ET AL. 1994). Seit den 1970er Jahren nahmen die Bestandsdichten stark zu, 
sodass die Art heute nach der Laube als zweithäufigste Cyprinidenart im See auftritt. In 
Gewässern des Schilfgürtels ist Pelecus hingegene nur extrem selten nachweisbar, die Art 
bevorzugt offensichtlich den offenen See (WOLFRAM ET AL. 2001).  
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Abbildung 49: Nachweise von Pelecus cultratus  (Zeitraum 1986-2011) in Österreich inkl. grenznahen 
Gewässern der Nachbarländer. Aus: R ATSCHAN (2013, in prep). 
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Abbildung 50: Zeitlich-räumlicher Verlauf der Fangzahlen von Pelecus cultratus  (n = 400) in der 
Donau von Straubing/Niederbayern bis Wolfsthal.  Aus: R ATSCHAN, 2013 (in prep.).  
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Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Die Situation an der Donau wurde bereits im oben stehenen Kapitel skizziert. In größerer Zahl 
wurden Sichlinge nur im Zuge des Monitorings des Umgehungsgerinnes beim Donaukraftwerk 
Wien Freudenau gefunden, wo der Aufstieg von 288 Sichlingen, also eine überaus ausgeprägte 
Einwanderung, dokumentiert wurde (EBERSTALLER ET AL. 2001). Diese Einwanderung fand 
schwerpunktmäßig im Herbst statt, aber auch im Frühjahr wanderten mehr als 50 Individuen ein. In 
der Fließstrecke östlich von Wien gelingen hingegen trotz vieler umfangreicher Erhebungen nur 
vereinzelt Nachweise im Rahmen von Elektrobefischungen. Dies ist als Hinweis für methodische 
Schwierigkeiten zum Nachweis dieser Art zu deuten. 

Aus der March und Unteren Thaya sind dem Autor seit den oben zitierten, seltenen Funden in den 
1990ern keine aktuelleren Nachweise bekannt.  

Aufgrund des fehlenden Reproduktionsnachweises und/oder zu geringer Nachweiszahlen adulter 
Sichlinge kann anhand der vorgeschlagenen Bewertungsmethode (siehe Kap. 3.3.3) nach 
derzeitigem Wissensstand für kein Gebiet von einem günstigen lokalen Erhaltungszustand 
ausgegangen werden. Eine besonders hohe Bedeutung ist dem Gebiet AT1204000 Donau-Auen 
östlich von Wien zu attestieren, das durch seine Lage wahrscheinlich am intensivsten von 
Ausstrahlwirkungen aus der slowakisch-ungarischen Donaustrecke profitiert.  

Für das im Zuge der EU-Osterweiterung neu in die FFH-Anhänge aufgenommene Schutzgut 
wurden bisher keine Gebiete ausgewiesen. Grundsätzlich wären die 5 in Tabelle 29 genannten 
Gebiete mit signifikanten Populationen dazu geeignet.  

 

Tabelle 29: Einstufung von Pelecus cultratus  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB und 
auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mi t FFH-relevanten Fischen. *: nur mit indirektem 
Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb hinterlegt.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau - - - - 2007 B C C B 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen - - - - 2000 B C C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - 2005* D - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2005 B C C B 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse - - - - 2008 B C C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - 2000 D - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - 2000* B C C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen - - - - 2009* D - - - 
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Abbildung 51: Pelecus cultratus  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.18 Rhodeus sericeus , Bitterling (II) 

Gültiges Taxon: Rhodeus amarus 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Bis vor wenigen Jahren wurden zwei Unterarten des Bitterlings geführt, der Amurbitterling 
(Rhodeus sericeus sericeus) und der Europäische Bitterling (Rhodeus sericeus amarus). Beide 
Arten wurden trotz der hohen geografischen Distanz ihrer Vorkommen von manchen Autoren als 
konspezifisch angesehen (Rhodeus sericeus). KOTTELAT & FREYHOF (2007) erhoben Rhodeus 
sericeus und Rhodeus amarus hingegen in den Artstatus. Neue Arbeiten gehen von einer jungen 
Radiation des Artkomplexes R. sericeus/amarus/colchicus aus (ZAKI ET AL. 2008).  

 

 
Abbildung 52: Bitterling-Pärchen ( Rhodeus amarus ; Weibchen vorne) 

 

Verbreitung in Österreich 

In den letzten Jahren mehren sich Hinweise, dass der Bitterling historisch nur in Osteuropa 
heimisch gewesen wäre. Er könnte – abhängig von wechselnden klimatischen Verhältnissen – erst 
durch die Karpfenteichwirtschaft im Mittelalter nach Mitteleuropa vorgedrungen und daher als 
Archäozoon zu bezeichnen sein (VAN DAMME ET AL. 2007). Diese Hypothese wird neben 
historischen Analysen auch durch das Fehlen von wirkungsvollen Abwehrstrategien europäischer 
Muscheln gestützt, um der Eiablage von Bitterlingen zu entgehen (keine langfristig entwickelte 
Wirt-Parasit-Beziehung; MILLS & REYNOLDS, 2003; REICHARD ET AL. 2007). Das ursprüngliche 
Verbreitungsgebiet des Bitterlings im Donaueinzugsgebiet hätte sich nach VAN DAMME ET AL. 
(2007) auf die Mittlere und Untere Donau beschränkt und würde in etwa mit dem des Wildkarpfens 
übereinstimmen. 

Folgt man der Theorie von VAN DAMME ET AL. (2007), so wäre der Bitterling in Österreich als 
eingebürgert zu betrachten bzw. würde hier höchstens am Rande seines natürlichen 
Verbreitungsgebietes vorkommen. Dabei ist einzuschränken, dass Verbreitungsgrenzen von 
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Organismen auch natürlicherweise stark schwanken können, beispielsweise in Reaktion auf 
Klimaveränderungen. Der Bitterling dürfte jedenfalls im 19. Jahrhundert in Österreich häufig 
vorgekommen sein, schon FITZINGER (1832) beschreibt ihn „in flachliegenden Gegenden; in 
Flüssen und Bächen. In der Donau u. s. w. ziemlich häufig“. 

Nach WOLFRAM & MIKSCHI (2007) bzw. SPINDLER ET AL. (1997) fehlt der Bitterling aktuell in 
Salzburg und Tirol. Die österreichischen Verbreitungsschwerpunkte liegen in den Tieflagen in 
Ober- und Niederösterreich, der Südsteiermark und des Burgenlandes, wobei sowohl stehende 
Gewässer als auch sommerwarme Tieflandflüsse mit Bestand an Großmuscheln besiedelt werden 
(GUMPINGER ET AL. 2008-2011).  

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Ein stark ausgeprägter Verbreitungsschwerpunkt des Bitterlings liegt in Niederösterreich in 
stagnierenden Augewässern entlang der Donau (v. a. Machland, Tullnerfeld und östlich von Wien), 
der March und der Unteren Thaya. 

Allerdings kommt der Bitterling bestandsbildend auch in sommerwarmen Fließgewässern mit 
Großmuschelbestand vor, etwa in der Zaya, im Russbach und Stempfelbach oder in Zubringern 
der Pulkau. Dies trat auch an mehreren oberösterreichischen Fließgewässern auf (GUMPINGER ET 
AL. 2008-2011) und widerspricht der bisherigen Einschätzung als stagnophile Fischarten. 

Nur vereinzelt wurde die Art hingegen in Fließgewässern wie in der Enns, im Erlabach, der Erlauf, 
der Warmen Fischa oder im Göttlesbrunner Bach nachgewiesen. Dabei ist nicht auszuschließen, 
dass es sich um Teich- oder Aquarienflüchtlinge handelt.  

In den Gebieten AT1218000 Machland-Süd, AT1216000 Tullnerfelder Donauauen, AT1202000 
March-Thaya-Auen und AT1204000 Donauauen östlich von Wien ist ein günstiger 
Erhaltungszustand zu bewerten. Entgegen der Angaben in den Standarddatenbögen ist anhand 
der vorliegenden Daten in den Gebieten im Waldviertel hingegen von einem ungünstigen 
Erhaltungszustand auszugehen.  

 

Tabelle 30: Einstufungen von Rhodeus sericeus  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß 
Standarddatenbogen (SDB) und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-
relevanten Fischen. *: nur mit indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen gelb. 

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C C C C 2010 C C C C 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen A B C B 2012 B B C B 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau C C C B 2005 D - - - 

AT1218000 Machland-Süd C C C C 2011 B B C B 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C C C B 2011 D - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft D - - - 2004 C C B C 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal D - - - 2011 C C C C 

AT1202000 March-Thaya-Auen A A C B 2000 B A C A 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien A B C B 2010 B A C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen C C C C 2003 D - - - 
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Abbildung 53: Rhodeus sericeus  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte (weiße 
Kreise). Grün: FFH-Gebiete. 
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4.19 Rutilus frisii meidingeri , Perlfisch (II, V) 

Gültiges Taxon: Rutilus meidingeri 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Der Perlfisch ist zwar zu der im Schwarzen und Kaspischen Meer vorkommenden Art Rutilus frisii 
nahe verwandt (KOTLÍK et al. 2008), wird aber derzeit entsprechend der Erstbeschreibung durch 
HECKEL als eigene Art geführt, Rutilus meidingeri (KOTTELAT & FREYHOF, 2007). 

 

 
Abbildung 54: Perlfisch ( Rutilus meidingeri ), männliches Tier mit Laichausschlag 

 

Verbreitung in Österreich 

Seenpopulationen des Perlfisches kommen in Österreich im Wolfgang-, Mond- und Attersee in 
guten Beständen sowie im Traunsee in einer ungünstigeren Ausprägung vor. Außerhalb 
Österreichs kommt das Schutzgut nur in einem einzigen See, dem bayerischen Chiemsee vor, galt 
dort aber als verschollen und wurde durch ein Besatzprojekt mit Fischen aus dem Attersee 
gestützt (SCHMALL & RATSCHAN, 2010). 

Die Kenntnis von Fließgewässer-Populationen ist relativ neu und derzeit ist diese Thematik erst 
teilweise wissenschaftlich untersucht. Die bislang bekannten Nachweise wurden bei SCHMALL & 
RATSCHAN (2010) umfassend aufgearbeitet.  

Nachweise für den Perlfisch gibt es aus den Fließgewässern Traun, Ager und Vöckla, von der 
Enns-Mündung sowie aus der Mündungsstrecke des Aschach–Innbach-Gerinnes. Ein 
bestandsbildendes Vorkommen ist dabei nur aus einem Traun-Abschnitt bekannt, bei den übrigen 
Funden handelt es sich um wenige Tiere oder Einzelnachweise. 

Bis vor wenigen Jahren wurden die seltenen Fließgewässer-Nachweise ausschließlich mit einer 
Abdrift oder Abwanderung von Individuen aus den Seen-Populationen erklärt (ZAUNER & 
RATSCHAN, 2005; 2007). So erwähnt beispielsweise KERSCHNER (1956), dass sich nur selten ein 
Perlfisch die Traun herab „verirrt“ – alle österreichischen Seen-Populationen liegen im 
Einzugsgebiet der Traun. Doch bereits 1929 wurde ein Perlfisch in der Donau bei Petronell (östlich 
von Wien) gefangen, welcher sich genetisch sowohl von rezenten Donau-Perlfischen als auch von 
den Populationen der Salzkammergut-Seen deutlich unterscheidet (SCHREMPF, 2006). 
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Aktuell existieren in der österreichischen Donau Flusspopulationen, welche sich von den 
Populationen der Salzkammergutseen genetisch unterscheiden. Somit ist auch die Auffassung, es 
handle sich bei den Fließgewässer-Perlfischen ausschließlich um aus den Seen abgedriftete oder 
abgewanderte Exemplare, widerlegt (SCHREMPF, 2006). Für den Stauraum Aschach wird von einer 
eigenständigen Perlfisch-Population ausgegangen (ZAUNER & RATSCHAN, 2005), weil eine Herkunft 
durch Abdrift aus dem Traunsystem bzw. den Voralpenseen nicht plausibel ist (zwischen dem 
Stauraum Aschach und der Traunmündung liegen zwei Donaukraftwerke ohne 
Fischaufstiegshilfen). In der Fischaufstiegshilfe am Donaukraftwerk Freudenau bei Wien wurden 
zwei aufsteigende Perlfische dokumentiert (EBERSTALLER E AL., 2001), sodass die Art für die 
gesamte österreichische Donaustrecke inklusive der Fließstrecke östlich von Wien belegt ist. 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Nachweise in Niederösterreich gelangen ausschließlich in der Donau samt Donaukanal sowie in 
der Ennsmündung.  

Es handelt sich durchwegs um seltene Einzelfunde, nichts desto trotz ist aber die Konstanz bzw. 
die räumliche Erstreckung der Nachweise von der Grenze zu Oberösterreich bis Freudenau 
bemerkenswert. Eine Häufung nahe der oberösterreichischen Grenze, also näher zum Seeausrinn 
Traun, ist nicht erkennbar. Dies spricht dafür, dass es sich um eine eigenständige 
Donaupopulation handelt und nicht um Nachweise von abgedrifteten Individuen der 
Seenpopulationen.  

 

Tabelle 31: Einstufung von Rutilus frisii meidingeri  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem 
SDB und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Ge biete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen in gelb.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau C C C C 2009* C C C C 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen C C C C 2010 C C C C 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau - - - - 2009* - - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2009 D - - - 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C B C B 2009 D - - - 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft - - - - - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal - - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen - - - - - - - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg - - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien - - - - 2000* D - - - 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand-Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen    - - - - - - 

 

Mehrfach wurden Perlfische in den letzten Jahren im Bereich KW Altenwörth bis KW Greifenstein 
nachgewiesen. Möglicherweise hat dieser Donauabschnitt eine höhere Bedeutung als Perlfisch-
Lebensraum als andere Strecken, aufgrund der aber auch dort zu geringen Fundzahl ist dieser 
Befund aber eher spekualtiv. 
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Juvenile Perlfische wurden in der Donau in der Fischwanderhilfe am Kraftwerk Melk (FRANGEZ ET  
AL. 2009) sowie zweimal im Bereich Klosterneuburg (WIESNER, Mittlg. 2007) nachgewiesen.  

Aufgrund der sporadischen Nachweisbarkeit ist – ähnlich wie beim Frauennerfling – davon 
auszugehen, dass methodische Ursachen für die geringen Fangzahlen mit eine Rolle spielen. Die 
ausgesprochene Seltenheit bei den Erhebungen lässt allerdings doch auf eine kleine Population 
schließen, die möglicherweise stark gefährdet ist.  

Diesbezüglich ist für die nächsten Jahre ein Wissensgewinn im Rahmen der Monitorings von 
neuen Fischwanderhilfen an Donaukraftwerken zu erwarten. Wie sich gezeigt hat, dürfte die 
Nachweiswahrscheinlichkeit bei Reusenerhebungen deutlich höher sein als bei 
Elektrobefischungen.  
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Abbildung 55: Rutilus frisii meidingeri  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  
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4.20 Rutilus pigus virgo , Frauennerfling (II, V) 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Derzeit ist unklar, ob der in norditalienischen Seen vorkommende Pigo und der Frauennerfling im 
Donaueinzugsgebiet einer Art angehören. Möglicherweise gelangte der Pigo durch Besatz in diese 
Seen. Falls die zwei Taxa konspezifisch sind, wären beide als Rutilus pigus zu bezeichnen, falls 
nicht, wäre der Frauennerfling entsprechend der Beschreibung von Heckel als Rutilus virgo zu 
führen. KOTTELAT & FREYHOF (2007) gewähren beiden Taxa Artrang. 

 

 
Abbildung 56: Frauennerfling ( Rutilus virgo ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Der Frauennerfling kommt in der gesamten österreichischen Donau samt Zubringern im 
mündungsnahen Bereich (z.B. Aschach, Innbach, Schwechat) vor. Auch in der Unteren Drau und 
in der Lavant sind Bestände erhalten. Ganz vereinzelt gelangen noch Nachweise im Unteren Inn 
bei Braunau, im Mur-Unterlauf, in der Sulm und Laßnitz sowie in der burgenländischen Leitha, die 
Bestandssituation in diesen Gewässern dürfte aber durchwegs kritisch sein. In einer ganzen Reihe 
von Flüssen ist die Art hingegen offensichtlich ausgestorben (Untere Salzach, Enns, Traun, Raab, 
Lafnitz, March und Thaya). 

 

Vorkommen in NÖ und Erhaltungszustand in den FFH-Gebieten 

Der Donau-Hauptstrom stellt den zentralen Verbreitungsschwerpunkt des Frauennerflings in 
Niederösterreich dar. Aufgrund der sehr ausgeprägten rheophilen Habitatwahl sind kaum 
Nachweise aus Staubereichen bekannt, den Fließstrecken sowie kurzen Stauwurzelabschnitten 
kommt der Donau kommt daher die zentrale Bedeutung zum Erhalt des Schutzguts zu. 

Bei Bestandserhebungen dürften neben einer geringen Abundanz der Art auch methodische 
Ursachen bzw. die Habitatwahl der Art für die fast durchwegs geringen Fangzahlen verantwortlich 
zeichnen. Frauennerflinge präferieren stark strömende Mesohabitate, sodass sie sich im 
elektrofischereilich beprobbaren, ufernahen Bereichen primär in stark angeströmten, meist steilen 
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Uferzonen aufhalten. Dort ist die Fangwahrscheinlichkeit deutlich geringer als in flacheren 
Uferzonen.  

Nichts desto trotz zeigen die Nachweiszahlen in den letzten Jahrzehnten – in Analogie zum 
Bestand anderer Donaufischarten - eine rückläufige Tendenz. Der Populationsindikator gem. 
ELLMAUER (Hrsg., 2005) verfehlt bei aktuellen Erhebungen in der Donau praktisch immer die für 
einen günstigen lokalen Erhaltungszustand erforderlichen Nachweiszahlen, obwohl diese für die 
Donau sehr gering angesetzt wurden (mindestens 2 Adultfische auf 10 km befischter Uferlänge).  

Ein vergleichsweise dichter Bestand hat sich im Marchfeldkanal etabliert (WIESNER ET AL. 2003), 
auch im Donaukanal gelangen Nachweise.  

Nachweise aus Donauzubringern beschränken sich aktuell auf seltene Funde in den unmittelbaren 
Mündungsstrecken, etwa den Ennskanal, die Traisen, Schwechat und Schmida.  

An der burgenländischen Leitha bis unweit der Grenze zu Niederösterreich wurden in den letzten 
Jahren wiederholt Frauennerflinge nachgewiesen, sodass von einem reproduktiven Bestand 
auszugehen ist (WOLFRAM & WOLFRAM, 2012). Mangels an Funden in Niederösterreich trotz 
vergleichsweise intensiven Erhebungen ist nicht von einer signifikanten niederösterreichischen 
Population auszugehen.  

 

Tabelle 32: Einstufung von Rutilus pigus virgo  in den NÖ FFH-Gebieten gemäß bestehendem SDB 
und auf Basis des aktuellen Datenstands. Nur Gebiete mit FFH-relevanten Fischen. *: nur mit 
indirektem Gebietsbezug; geänderte Einstufungen in gelb.  

Code Gebiet 

Bestehender SDB Letzt- 
nachweis 

Aktuelle Einstufung 

Pop. Erh. Isol. Ges. Pop. Erh. Isol. Ges. 

AT1205A00 Wachau A B C A 2012 B C C A 

AT1211A00 Wienerwald-Thermenregion - - - - - - - - - 

AT1216000 Tullnerfelder Donau-Auen B C C C 2012 B C C C 

AT1203A00 Ötscher-Dürrenstein - - - - - - - - - 

AT1217A00 Strudengau-Nibelungengau C B C B 2006 D - - - 

AT1218000 Machland-Süd - - - - 2006* B C C B 

AT1219000 Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse C C C C 2009 B C C B 

AT1201A00 Waldviertler Teich-, Heide- u. Moorlandschaft C C C C - - - - - 

AT1207A00 Kamp- und Kremstal D - - - - - - - - 

AT1202000 March-Thaya-Auen B B C B - D - - - 

AT1206A00 Weinviertler Klippenzone - - - - - - - - - 

AT1208A00 Thayatal bei Hardegg D - - - - - - - - 

AT1209A00 Westliches Weinviertel - - - - - - - - - 

AT1204000 Donau-Auen östlich von Wien A B C B 2011 B C C A 

AT1210A00 Steinfeld - - - - - - - - - 

AT1212A00 
Nördöstliche Randalpen: Hohe Wand- 
Schneeberg-Rax - - - - - - - - - 

AT1220000 Feuchte Ebene - Leithaauen D - - - 2008* D - - - 

 

Aufgrund der österreichweit geringen Bestände ist trotz der durchwegs mit ungünstig zu 
bewertenden Erhaltungssituation in Niederösterreich eine hohe bis sehr hohe Bedeutung einiger 
Donauabschnitte hervor zu streichen. 

Dies betrifft insbesondere die erhaltenen Fließstrecken „Wachau“ und „Donau-Auen östlich von 
Wien“. Auch das Machland Süd (lange Stauwurzel mit hohem Revitalisierungspotential) und die 
„Niederösterreichischen Alpenvorlandflüsse“ (inkl. Teilen der Fließstrecke Wachau sowie der 
Stauwurzel KW Melk) weisen eine hohe Bedeutung für den Erhalt dieser rheophilen Art auf.  
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Abbildung 57: Rutilus pigus virgo  - Lage aller Fund- (farbige Symbole) und Befischungspunkte 
(weiße Kreise). Grün: FFH-Gebiete.  
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4.21 Sabanejewia aurata , Goldsteinbeißer (II) 

Gültiges Taxon: Sabanejewia balcanica, Balkan-Goldsteinbeißer 

 

Anmerkungen zur Taxonomie 

Der Goldsteinbeißer wurde in Österreich erst 1989 entdeckt (KAINZ, 1991) und damals als Cobitis 
aurata De Filippi, 1863, bestimmt. Später determinierten AHNELT & TIEFENBACH (1994) 
Goldsteinbeißer aus dem Mur-Einzugsgebiet als Cobitis (Sabanejewia) aurata balcanica. Diese 
Population ist auf Basis der molekulargenetischen Arbeiten von PERDICES ET AL. (2003) als eigene 
Art, Sabanejewia balcanica KARAMAN 1922, zu führen, während Sabanejewia aurata nur für den 
Kaukasus, also außerhalb Europas, belegt ist. Nachdem die in der FFH-Richtlinie gelistete Art S. 
aurata nach aktuellem Wissensstand in Europa also gar nicht vorkommt, wird das davon 
abgespaltene Taxon S. balcanica (vormals Unterart von S. aurata) als Anhang II Art behandelt 
(ETC/BD, 2011).   

Andere österreichische Funde aus dem Einzugsgebiet der Raab ähneln in Bezug auf die 
mitochondriale DNA jenen aus slowakischen und rumänischen Donauzuflüssen stärker als jenen 
aus dem steirischen Mursystem (PERDICES ET AL., 2003), was anhand der weit geringeren 
hydrologischen Distanz zwischen den Funden im Raab-Donau-System im Vergleich mit dem Mur-
Drau-Donau-System plausibel erscheint. Die wenigen bisher bekannten Vorkommen aus 
Niederösterreich wurden nicht untersucht, es wird aber vermutet, dass sie jenen der Raab ähneln 
(AHNELT & MIKSCHI, 2004). Daher wird zum derzeitigen Kenntnisstand davon ausgegangen, dass 
die niederösterreichischen Goldsteinbeißer dem Taxon Sabanejewia balcanica zuzuordnen sind 
(vgl. RATSCHAN ET AL. 2011).  

 

 
Abbildung 58: Goldsteinbeißer, Sabanejewia balcanica , aus der Aschach (OÖ) 

 

Verbreitung in Österreich 

Die Gattung Sabanejewia ist schwerpunktmäßig in Osteuropa verbreitet. Niederösterreich liegt 
nahe der nordwestlichen Verbreitungsgrenze, die bereits in Oberösterreich an der Aschach 
erreicht wird. Goldsteinbeißer sind stark an sandige Sedimentfraktionen in Gewässern in kleinen 
bis mittelgroßen Fließgewässern des Hyporhithrals bis Epipotamals gebunden. Nachdem diese 
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4.26 Weitere, in NÖ nur historisch nachgewiesene oder nicht 
autochthone FFH-Arten 

4.26.1 Barbus c.f. balcanicus, Semling (II, V) 

Synonyme: Barbus peloponnesius, B. petenyi, B. meridionalis etc.  

 
Anmerkungen zur Taxonomie 

Die taxonomische Zugehörigkeit der kleinen Barbenart(en?) in Österreich ist nach wie vor 
ungeklärt. Auf Basis der aktuellsten Ergebnisse anhand von Material aus den östlichen 
Nachbarländern (KOTLIK ET AL. 2002) ist wahrscheinlich anzunehmen, dass es sich bei den 
Semlingen in der Südsteiermark (Mur-Einzugsgebiet) um Barbus balcanicus handelt. Der bei 
Engelhartszell (OÖ.) aus der Donau nachgewiesene Semling (siehe Abbildung 70) ähnelt jenen in 
der Südsteiermark stark, könnte möglicherweise aber auch B. carpathicus zuzuordnen sein. 
Aufgrund dieser taxonomischen Unsicherheiten wurde vorgeschlagen (ETC/BD, 2011), die 
österreichischen Semlinge derzeit für die Berichtspflicht nach FFH-Richtlinie als Schutzgut Barbus 
meridionalis zu führen (bisher: Barbus peloponnesius). 

 
Abbildung 70: Semling aus der Donau bei Engelhartszell. . Foto: G. Zauner. 

 

Historisch waren Semlinge aus der österreichischen Donau bekannt und wahrscheinlich nicht 
selten (WALLNER, 1953). Erst 1998 wurde erst- und letztmalig eine Hundsbarbe in der 
oberösterreichischen Donau bei Engelhartszell wieder entdeckt (ZAUNER, 1998; Biologiezentrum in 
Linz, Beleg Nr. 1998/181). In Niederösterreich beschränkt sich der Wissensstand aus den letzten 
Jahrzehnten auf nicht belegte Fänge aus dem Bereich Orth-Hainburg 1985 (JANISCH in MIKSCHI & 
WOLFRAM-WAIS, 1999) sowie einen unsicheren Fund eines juvenilen, als Semling bestimmten 0+ 
Exemplars bei Regelsbrunn (ZWEIMÜLLER, 2004). Die Ähnlichkeit mit juvenilen Barben (Barbus 
barbus) erschwert die Nachweisbarkeit dieser seltenen Art bzw. die Verlässlichkeit von 
Fundmeldungen. 

Für den Einzelnachweis bei Engelhartszell wurden 2 plausible Hypothesen aufgestellt (RATSCHAN 
& ZAUNER, 2008):  
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